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Executive Summary 

Die Verdienststrukturerhebung bietet zuverlässige und vergleichbare Informationen über die Höhe und 
Struktur der Verdienste von unselbständig Beschäftigten im Produktions- und Dienstleistungsbereich 
(Abschnitte B–N und P–S der ÖNACE 2008). Die Erhebung wird in allen Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union nach harmonisierten Standards durchgeführt. Grundlage der Erhebung bildet die Verordnung (EG) 
Nr. 530/1999 des Rates, wonach ab dem Jahr 2002 in einem Intervall von vier Jahren eine Statistik über 
die Struktur und Verteilung der Verdienste zu erstellen ist. 

In Österreich wurde die Verdienststrukturerhebung nach dem Beitritt zur Europäischen Union erstmals 
für das Jahr 1996 durchgeführt. Seit dem Berichtsjahr 2002 werden alle vier Jahre Daten zu den Brutto
stunden-, Bruttomonats- und Bruttojahresverdiensten sowie zur Arbeitszeit von einzelnen Beschäfti
gungsverhältnissen erhoben. Diese Informationen ermöglichen detaillierte Analysen über die Struktur 
und Verteilung der Verdienste nach Branche, Berufe, Ausbildung, Alter, Geschlecht sowie weiteren per
sönlichen und arbeitsplatzbezogenen Merkmalen. 

Aufgrund von Änderungen in den europarechtlichen Vorgaben oder Revisionen von Klassifikationen war 
die Erhebung jedoch laufend Veränderungen unterworfen. Mit der Erhebung für das Berichtsjahr 2006 
wurde der Erhebungsbereich wesentlich erweitert und die Arbeitsstättenebene neu einführt. 2010 
folgte die Implementierung der grundlegend revidierten Klassifikationen ÖNACE und ÖISCO. Die Ver
dienststrukturerhebung wird seitdem auf Grundlage der Klassifikation der Wirtschaftstätigkeiten 
ÖNACE 2008 sowie der Internationalen Standardklassifikation für Berufe in der nunmehr geltenden Ver
sion ÖISCO-08 erstellt. Mit der Verdienststrukturerhebung 2014 wurde darüber hinaus die Internatio
nale Standardklassifikation für das Bildungswesen ISCED-97 durch die ISCED-2011 abgelöst. 

Die Erhebung selbst wird in Form einer zweistufigen Stichprobenerhebung durchgeführt. Dies entspricht 
einerseits den EU-Vorgaben zum Stichprobenverfahren gemäß Verordnung (EG) Nr. 1738/2005 und hält 
andererseits die Meldebelastung für die Unternehmen möglichst gering. Der Auswahlsatz der Unterneh
men betrug insgesamt 24,1 % und ist damit seit Beginn der Erhebung leicht rückläufig (2018: 24,6 %, 
2014: 27,4 %, 2010: 28,1 %, 2006: 30,5 % und 2002: 34,3 %). Der Auswahlsatz der Beschäftigten betrug 
2022 7,4 % und war damit etwas geringer als in den Jahren davor (2018: 7,8 %; 2014: 8,6 %; 2010: 8,6 %; 
2006: 9,1 %; 2002: 8,3 %).  

Mittels einer geschichteten Zufallsstichprobe wurden für das Berichtsjahr 2022 in einem ersten Schritt 
rund 11 500 Unternehmen und in einem zweiten Schritt rund 217 000 unselbständig Beschäftigte in die
sen Unternehmen ausgewählt. Die Grundgesamtheit für die Ziehung der Stichprobe bildeten rund 
2,9 Millionen unselbständig Beschäftigte in rund 47 800 Unternehmen mit zehn und mehr Beschäftigten 
in den Wirtschaftsbereichen B–N und P–S der ÖNACE 2008.  

Im Sinn des Bundesstatistikgesetzes 2000 wird die Verdienststrukturerhebung seit 2002 als Kombination 
von Primär- und Sekundärstatistik durchgeführt. Dies ermöglicht es, die Befragung auf jene verpflich
tend zu erhebenden Merkmale einzuschränken, die nicht aus administrativen Datenquellen gewonnen 
werden können. Die Rücklaufquote für die Verdienststrukturerhebung 2022 betrug 97,8 %. Die 
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Meldungen der Unternehmen erfolgten zu rund 99 % mittels Webfragebogen (eQuest-Web), nur 1 % 
meldete mittels Papierfragebogen.  

Seit 2006 wird die Verdienststrukturerhebung einheitlich in der gesamten Europäischen Union als Quelle 
für die Berechnung des EU-Indikators für geschlechtsspezifische Lohnunterschiede (Gender Pay Gap) so
wie des Anteils der Niedriglohnbeschäftigten herangezogen.  

Die auf den Ergebnissen der nationalen Verdienststrukturerhebungen basierende Gemeinschaftsstatistik 
ist ein wichtiger Eckpfeiler des Europäischen Systems der Arbeitskosten- und Verdienststatistiken. Dazu 
zählen des Weiteren die ebenfalls alle vier Jahre zu erstellende Statistik über die Arbeitskosten, die jähr
liche Arbeitskostenstatistik sowie der vierteljährliche Arbeitskostenindex. Diese Daten sind eine wichtige 
Informations- und Entscheidungsgrundlage auf internationaler und nationaler Ebene (so z. B. bei Kollek
tivvertragsverhandlungen, Beurteilungen von Wirtschaftsstandorten, ökonomischen Analysen und Prog
nosen). 
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Verdienststrukturerhebung 2022 – Wichtigste Eckpunkte 

Gegenstand der Statistik  Struktur und Verteilung der Verdienste (Bruttostunden-, Bruttomo
nats- und Bruttojahresverdienste) und Arbeitszeit nach Branche, Be-
ruf, Ausbildung, Alter, Geschlecht sowie weiteren individuellen und 
arbeitsplatzbezogenen Merkmalen 
 

Grundgesamtheit Unselbständig Beschäftigte in Unternehmen mit zehn und mehr un
selbständig Beschäftigten, die zum Stichtag 31.10.2022 schwerpunkt
mäßig eine Tätigkeit in den Wirtschaftsabschnitten B–N und P–S der 
ÖNACE 2008 verrichteten (ca. 2,9 Mio. Beschäftigte in 47 831 Unter
nehmen) 
 

Statistiktyp Primärstatistische Stichprobenerhebung inkl. Nutzung sekundärstatis
tischer Quellen 
 

Datenquellen/Erhebungsform Primärstatistische Erhebung: Befragung von rund 11 500 Unterneh
men zu rund 217 000 ausgewählten Beschäftigten in diesen Unterneh
men. 
Register- und Verwaltungsdaten: Unternehmensregister, Bildungs
standregister, Daten des Dachverbandes der Sozialversicherungsträ
ger und Lohnsteuerdaten 
 

Berichtszeitraum bzw. Stichtag Referenzmonat: Oktober 2022 
Referenzjahr: Kalenderjahr 2022 
 

Periodizität Alle 4 Jahre 
 

Teilnahme an der Erhebung  
(Primärstatistik) 

Verpflichtend 
 
 

Zentrale Rechtsgrundlagen BGBl. II Nr. 66/2007 in der Fassung von BGBl. II Nr. 99/2011 igdF sowie 
Verordnungen (EG) Nr. 530/1999, Nr. 1738/2005 und Nr. 698/2006 
igdF 
 

Tiefste regionale Gliederung  Bundesländer (NUTS 2) 
 

Verfügbarkeit der Ergebnisse Endgültige Daten: t + 18 Monate 
 

Sonstiges Die Zuteilung der Beschäftigten nach ÖNACE und NUTS erfolgt auf 
Ebene der Arbeitsstätte 
 

  

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20005275
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1546955045618&uri=CELEX:01999R0530-20090807
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1660291071170&uri=CELEX:32005R1738
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1546954813345&uri=CELEX:02006R0698-20140101
https://www.statistik.at/services/tools/services/regionales/regionale-gliederungen
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1 Allgemeine Informationen 

1.1 Ziel und Zweck, Geschichte 

In Österreich wurde die Verdienststrukturerhebung nach dem Beitritt zur Europäischen Union erstmals 
für das Jahr 1996 durchgeführt. Seit dem Berichtsjahr 2002 werden alle vier Jahre detaillierte Informati
onen zur Höhe und Struktur der Verdienste erhoben. 

Ziel der Verdienststrukturerhebung ist es, vergleichbare und auf gemeinsamen Definitionen beruhende 
Daten über die Struktur und Verteilung der Verdienste für alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
zu erfassen. Die Ergebnisse der Verdienststrukturerhebung dienen als wichtige Basis zur Analyse des 
wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts in Österreich und Europa. 

Die Statistik liefert damit nicht nur für Österreich, sondern für die gesamte Europäische Union wichtige 
Informationen zur Verteilung der Verdienste. Als Gründe für die Notwendigkeit der Erstellung einer ver
gleichbaren und auf gemeinsamen Definitionen basierenden Verdienststatistik nennt der Europäische 
Rat in der Verordnung (EG) Nr. 530/1999 folgende Punkte: 

• Die Kommission muss zur Erfüllung der ihr übertragenen Aufgaben über die Struktur und Verteilung 
der Verdienste in den Mitgliedstaaten informiert sein.  

• Vor dem Hintergrund der Weiterentwicklung der Gemeinschaft und dem Voranschreiten des Bin
nenmarktes steigt der Bedarf an vergleichbaren Daten, insbesondere als Mittel zur Analyse des wirt
schaftlichen und sozialen Zusammenhalts in Europa. 

• Die Struktur und Verteilung der Verdienste ist zudem laufend Veränderungen unterworfen, sodass 
die Statistik regelmäßig aktualisiert werden muss. 

• Die Europäische Zentralbank benötigt diese Informationen zur Bewertung der wirtschaftlichen Ent
wicklung in den Mitgliedstaaten im Rahmen einer einheitlichen europäischen Geldpolitik. 

Die Verdienststrukturerhebung entspricht damit den Anforderungen infolge der fortschreitenden wirt
schaftlichen und politischen Integration der Europäischen Union und trägt zu einem besseren Verständ
nis der wirtschaftlichen und sozialen Situation in Österreich und der Europäischen Union bei. Die Ergeb
nisse liefern wichtige Informationen für Politik, Wirtschaft und Wissenschaft.  

In diesem Sinne wurde die Verdienststrukturerhebung 2002 durch EU-Recht stark vereinheitlicht und 
der Erhebungsbereich 2006 erweitert: 

Tabelle 1 Übersicht Erhebungsbereich, Einheiten, Klassifikationen 

Berichtsjahr Abdeckung nach Wirtschaftstätigkeiten Einheiten Klassifikationen 

1996 Abschnitte C–K der ÖNACE 1995 Betriebe / Kernarbeitsplätze ÖNACE 1995, ÖISCO-88 

2002 Abschnitte C–K der ÖNACE 1995 Unternehmen / Beschäftigungs
verhältnisse 

ÖNACE 1995, ÖISCO-88, 
ISCED-97 
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Berichtsjahr Abdeckung nach Wirtschaftstätigkeiten Einheiten Klassifikationen 

2006 Abschnitte C–K und M–O der ÖNACE 2003 Unternehmen / Arbeitsstätten /  
Beschäftigungsverhältnisse 

ÖNACE 2003, ÖISCO-88, 
ISCED-97 

2010 Abschnitte B–N und P–S der ÖNACE 2008 Unternehmen / Arbeitsstätten /  
Beschäftigungsverhältnisse 

ÖNACE 2008, ÖISCO-08, 
ISCED-97 

2014 Abschnitte B–N und P–S der ÖNACE 2008 Unternehmen / Arbeitsstätten /  
Beschäftigungsverhältnisse 

ÖNACE 2008, ÖISCO-08, 
ISCED-2011 

2018 Abschnitte B–N und P–S der ÖNACE 2008 Unternehmen / Arbeitsstätten /  
Beschäftigungsverhältnisse 

ÖNACE 2008, ÖISCO-08, 
ISCED-2011 

2022 Abschnitte B–N und P–S der ÖNACE 2008 Unternehmen / Arbeitsstätten /  
Beschäftigungsverhältnisse 

ÖNACE 2008, ÖISCO-08, 
ISCED-2011 

Q: STATISTIK AUSTRIA. – Verdienststrukturerhebung. 

Die auf der Verordnung (EG) Nr. 2744/95 sowie der nationalen Durchführungsverordnung BGBl. II 
Nr. 385/1997 in Österreich erstmals durchgeführte Verdienststrukturerhebung 1996 beschränkte sich 
auf Betriebe in den Wirtschaftsabschnitten C–K der ÖNACE 1995. Zudem bezog sich die Erhebung ledig
lich auf sogenannte "Kernarbeitsplätze". Als Kernarbeitsplätze galten Beschäftigungsverhältnisse, die 
kontinuierlich über das ganze Jahr bestanden sowie Saisonarbeitskräfte, die eine Wiedereinstellungszu
sage des Betriebes hatten. Die Datenerhebung und die Hochrechnung der Ergebnisse wurden extern 
durchgeführt. Alle Merkmale der Erhebung wurden direkt bei den Betrieben erhoben.  

Die Verdienststrukturerhebung 2002 weist im Vergleich zur ersten Erhebung zahlreiche methodische 
Unterschiede auf. Der Erhebungsbereich blieb zwar auf Basis der Verordnung (EG) Nr. 530/1999 auf die 
Wirtschaftsabschnitte C–K der ÖNACE 1995 beschränkt1. Erhebungseinheit war ab 2002 jedoch das Un
ternehmen und nicht mehr der Betrieb. Weiters wurden alle unselbständig Beschäftigten, die in einem 
aufrechten Beschäftigungsverhältnis mit dem Unternehmen standen und von diesem ein Arbeitsentgelt, 
unabhängig von der Art der geleisteten Arbeit, der Zahl der Arbeitsstunden und der Vertragsdauer, er
halten haben, in die Erhebung einbezogen. Im Sinn des Bundesstatistikgesetzes 2000 wurde die Befra
gung zudem auf jene verpflichtend zu erhebenden Merkmale eingeschränkt, die nicht aus administrati
ven Datenquellen gewonnen werden konnten. Damit konnte einerseits dem Anliegen der Wirtschaft 
nach einer Entlastung der Unternehmen Rechnung getragen werden. Andererseits konnte die Qualität 
der Ergebnisse durch die Einbeziehung von Verwaltungsdaten erhöht werden.  

Mit der Verdienststrukturerhebung 2006 wurde ein weiterer Meilenstein gesetzt. Die Einbeziehung der 
Wirtschaftsabschnitte M (Erziehung und Unterricht), N (Gesundheits-, Veterinär- und Sozialwesen) und 
O (Erbringung von sonstigen öffentlichen und persönlichen Dienstleistungen) der ÖNACE 2003 (NACE 
Rev. 1.1) in den Erfassungsbereich war gemäß der Verordnung (EG) Nr. 530/1999 bis 2002 fakultativ. Im 
Rahmen der Verdienststrukturerhebung 2006 wurden diese Wirtschaftsabschnitte daher erstmals in die 
Erhebung einbezogen. Zudem entfiel für Österreich die Ausnahme III im Anhang zur EU-Verordnung, 

                                                           

1 Zudem gab es für diese Erhebung mit den Verordnungen (EG) Nr. 1916/1999 und (EG) Nr. 72/2002 zwei Durch
führungsverordnungen der Kommission. 
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wonach sich die in Artikel 6 genannten Merkmale (Region und Wirtschaftszweig) statt auf die örtliche 
Einheit auf das Unternehmen beziehen können. Aufgrund der Ausweitung des Erhebungsbereichs und 
der Einbeziehung der Arbeitsstättenebene war eine Neufassung der nationalen Durchführungsverord
nung (BGBl. II Nr. 66/2007) notwendig.  

Mit der Verdienststrukturerhebung 2010 wurden die neue Systematik der Wirtschaftstätigkeiten 
(ÖNACE 2008 bzw. NACE Rev. 2) sowie die Internationale Standardklassifikation für Berufe (ISCO-08) im
plementiert. Dies bedingte eine Novelle zur Verdienststrukturstatistik-Verordnung (BGBl. II Nr. 99/ 
2011). Zudem wurde das gemäß EU-Recht optionale Merkmal Staatsangehörigkeit neu in den Merkmals
katalog der Verdienststrukturerhebung aufgenommen. Auf Basis des E-Government-Gesetzes (E-GovG) 
sowie der dazu erlassenen Verordnungen wurde ferner die Verknüpfung der Daten neu geregelt. 

Die Verdienststrukturerhebung 2014 basiert ebenfalls auf dieser geänderten Rechtsgrundlage. Für die 
Umstellung der Internationalen Standardklassifikation für das Bildungswesen von ISCED-97 auf ISCED-
2011 war keine Änderung der nationalen Verordnung notwendig. Auf europäischer Ebene wurde die 
Umstellung in der Verordnung (EU) Nr. 317/2013 der Kommission vom 8. April 2013 geregelt.  

Für die Verdienststrukturerhebungen 2018 und 2022 ergab sich keine Änderung des Erhebungsbereichs 
oder der Klassifikationen. 

1.2 Auftraggeber:innen 

Angeordnet im Sinne des § 4 (1) Bundesstatistikgesetz 2000 (vgl. 1.4 Rechtsgrundlage(n) w. u.). 

1.3 Nutzer:innen 

Nationale Institutionen 
• Bundeskanzleramt 
• Bundesministerien 
• Politische Institutionen (Nationalrat, Bundesrat, Landtage etc.) 
• Interessenvertretungen (z. B. Sozialpartner, Kammern, Standesvertretungen, etc.) 
• Oesterreichische Nationalbank 
• Gebietskörperschaften (Bund, Länder) 
• Wirtschaftsforschungsinstitute 

Internationale Institutionen 
• Europäische Kommission 
• Europäische Zentralbank 
• OECD 
• UNO bzw. Suborganisationen 

Sonstige Nutzer:innen 
• Medien 
• Forschungseinrichtungen 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10006095
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• Unternehmen  
• Allgemeine Öffentlichkeit 

1.4 Rechtsgrundlage(n) 

Nationale Rechtsgrundlagen 
• Bundesstatistikgesetz 2000, BGBl. I Nr. 163/1999, idgF 
• Verdienststrukturstatistik-Verordnung 2007, BGBl. II Nr. 66/2007, idgF 

EU-Rechtsgrundlagen 
• Verordnung (EG) Nr. 530/1999 zur Statistik über die Struktur der Verdienste und der Arbeitskosten, 

idgF 
• Verordnung (EG) Nr. 1916/2000 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 530/1999, idgF 
• Verordnung (EG) Nr. 698/2006 hinsichtlich der Qualitätsbewertung, idgF  

http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10006095
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20005275
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/1999/530
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2000/1916
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2006/698
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2 Konzeption und Erstellung 

2.1 Statistische Konzepte, Methodik 

2.1.1 Gegenstand der Statistik 

Die Verdienststrukturerhebung stellt detaillierte Informationen zu den Bruttostunden-, Bruttomonats- 
und Bruttojahresverdiensten sowie zur Arbeitszeit von unselbständig Beschäftigten zur Verfügung. Diese 
Informationen ermöglichen detaillierte Analysen über die Struktur und Verteilung der Verdienste nach 
Branche, Beruf, Ausbildung, Alter, Geschlecht sowie weiteren persönlichen und arbeitsplatzbezogenen 
Merkmalen. 

Der Erhebungsbereich der Verdienststrukturerhebung 2022 erstreckt sich auf unselbständig Beschäf
tigte in Unternehmen (dazu zählen auch Arbeitsgemeinschaften, juristische Personen öffentlichen 
Rechts, Betriebe im Sinn des Körperschaftsteuergesetzes und Vereine; im Folgenden kurz "Unterneh
men") mit zehn und mehr unselbständig Beschäftigten, die zum Stichtag 31.10.2022 schwerpunktmäßig 
eine Tätigkeit in den Abschnitten B–N und P–S der ÖNACE 2008 verrichteten. Die Verdienststrukturerhe
bung umfasst somit den gesamten Produzierenden Bereich (Abschnitte B–F) sowie den Dienstleistungs
bereich (Abschnitte G-N und P–S). 

Einbezogen sind gemäß EU-Verordnung demnach folgende Wirtschaftsabschnitte der ÖNACE 2008: 
• B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 
• C Herstellung von Waren 
• D Energieversorgung 
• E Wasserversorgung; Abwasser- u. Abfallentsorgung u. Beseitigung von Umweltverschmutzungen 
• F Bau 
• G Handel; Instandhaltung und Reparatur v. Kraftfahrzeugen 
• H Verkehr und Lagerei 
• I Beherbergung und Gastronomie 
• J Information und Kommunikation 
• K Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 
• L Grundstücks- und Wohnungswesen 
• M Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen 
• N Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen 
• P Erziehung und Unterricht 
• Q Gesundheits- und Sozialwesen 
• R Kunst, Unterhaltung und Erholung  
• S Erbringung von sonstigen Dienstleistungen 

Nicht in die Erhebung einbezogen sind die Abschnitte 
• A Land- und Forstwirtschaft, Fischerei 
• O Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung 



 

12 

• T Private Haushalte mit Hauspersonal; Herstellung von Waren und Erbringung von Dienstleistungen 
durch private Haushalte für den Eigenbedarf ohne ausgeprägten Schwerpunkt 

• U Exterritoriale Organisationen und Körperschaften 

Zum Stichtag 31.10.2022 waren in allen Wirtschaftsabschnitten insgesamt rund 4,2 Mio. Personen un
selbständig beschäftigt; davon arbeiteten rund 3,5 Mio. in den Wirtschaftsabschnitten B–N und P–S der 
ÖNACE 2008. Berücksichtigt man nur Beschäftigte in Unternehmen mit zehn und mehr unselbständig 
Beschäftigten in diesen Wirtschaftsabschnitten, dann lag die Zahl bei rund 2,9 Mio. unselbständig Be
schäftigten. Diese bildeten die Grundgesamtheit für die Erhebung (siehe Punkt 2.1.6 Charakteristika der 
Stichprobe). 

Gemessen am Anteil an den Beschäftigten insgesamt umfasst der Erhebungsbereich der Verdienststruk
turerhebung demnach 69 % aller Beschäftigten bzw. 82 % der Beschäftigten in den Wirtschaftsabschnit
ten B–N und P–S der ÖNACE 2008. 

Tabelle 2 Anzahl der unselbständig Beschäftigten zum Stichtag 31.10.2022 

Gliederung Anzahl (in Mio.) 

Beschäftigte insgesamt 4,2 

Beschäftigte in den Wirtschaftsabschnitten B–N und P–S der ÖNACE 2008 3,5 

Beschäftigte in Unternehmen mit zehn und mehr unselbständig Beschäftigten  
in den Wirtschaftsabschnitten B–N und P–S der ÖNACE 2008 

2,9 

Q: STATISTIK AUSTRIA. – Verdienststrukturerhebung. 

Die Eingrenzung des Erfassungsbereichs basiert auf der Verordnung (EG) Nr. 530/1999. Gemäß dieser 
Verordnung beruht die Erstellung der Statistik zudem auf örtlichen Einheiten (Arbeitsstätten) und Unter
nehmen. Da die Ziehung der Stichprobe (vgl. Punkt 2.1.6) auf Basis des Unternehmensregisters in Öster
reich nur auf Ebene der Unternehmen möglich ist, konnten Arbeitsstätten, deren übergeordnete Einheit 
im Unternehmensregister den Abschnitten A, O, T oder U zugeordnet waren, nicht erfasst werden. Dies 
betrifft hauptsächlich Beschäftigte in Arbeitsstätten, deren Erhebungseinheit zum Abschnitt O "Öffentli
che Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung" zählt. 

Betroffen sind vor allem Beschäftigte im Dienstleistungsbereich und hier speziell im Abschnitt P "Erzie
hung und Unterricht" sowie Teile im Abschnitt Q "Gesundheits- und Sozialwesen". Nicht erhoben wur
den im Abschnitt P in erster Linie Beschäftigte öffentlicher Arbeitgeber:innen in Schulen und Kindergär
ten2. Im Abschnitt Q betraf es zum Teil Beschäftigte in öffentlichen Heimen und Krankenanstalten. Be
einträchtigt sind aber auch kleinere Wirtschaftsabschnitte mit weniger Beschäftigten. Im Abschnitt R 
"Kunst, Unterhaltung und Erholung" fehlen Beschäftigte in öffentlichen Bibliotheken, Archiven, Museen 

                                                           

2 In den Abschnitt P "Erziehung und Unterricht" einbezogen wurden private und konfessionelle Kindergärten und 
Schulen, sämtliche Hochschulen und hochschulverwandte Lehranstalten sowie Fahrschulen, Skischulen und der 
Bereich der Erwachsenenbildung. 
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sowie Schwimmbädern. Im Produzierenden Bereich sind daneben Beschäftigte von Städten und Ge
meinden im Abschnitt E "Wasserversorgung und Abfallentsorgung" nicht erfasst (vgl. Punkt 3.2.2.2 Un
tererfassung). 

Berichtsperiode war das Kalenderjahr 2022 sowie ein Referenzmonat in diesem Jahr. Analog zu den Er
hebungen ab dem Berichtsjahr 2002 sowie entsprechend der Empfehlung von Eurostat wurde im Rah
men der Verdienststrukturerhebung 2022 der Oktober als Referenzmonat gewählt. 

2.1.2 Beobachtungs-/Erhebungs-/Darstellungseinheiten 

Erhebungseinheiten (statistische Einheiten) im Sinne des § 4 der Verdienststrukturstatistik-Verordnung 
sind einerseits Unternehmen mit zehn und mehr unselbständig Beschäftigten in den oben genannten 
Abschnitten der ÖNACE 2008. 

Beobachtungs- und Darstellungseinheiten sind andererseits Beschäftigungsverhältnisse3 von unselbstän
dig Beschäftigten in den statistischen Einheiten. Zu den Beschäftigten zählen all jene Personen, die zum 
Stichtag 31. Oktober in einem aufrechten Beschäftigungsverhältnis mit dem Unternehmen standen und 
von diesem ein Arbeitsentgelt, unabhängig von der Art der geleisteten Arbeit, der Zahl der Arbeitsstun
den und der Vertragsdauer, erhalten haben. Einbezogen sind demnach alle Angestellten, Arbeiter:innen, 
Lehrlinge, Beamt:innen, Vertragsbedienstete, geringfügig Beschäftigte, Praktikant:innen, Saison- und 
Aushilfsarbeitskräfte, Arbeitskräfte in Kurzarbeit sowie Personen, die sich im Urlaub oder Krankenstand 
befanden, solange das Arbeitsentgelt vom Unternehmen bezahlt wurde. Leiharbeitskräfte, die gemäß 
Arbeitskräfteüberlassungsgesetz anderen Unternehmen zur Arbeitsleistung überlassen wurden, sind als 
Beschäftigte der Leiharbeitsagentur erfasst.  

Nicht einbezogen sind generell Selbständige, freie Dienstnehmer:innen und andere ausschließlich auf 
Honorar- oder Provisionsbasis beschäftigte Personen, mithelfende Familienangehörige, Heimarbeiter:in
nen auf Stücklohnbasis, freie ehrenamtliche Helfer:innen sowie Mitglieder des Vorstandes oder Verwal
tungsrates eines Unternehmens und Inhaber:innen oder Führungskräfte, die kein Gehalt bezogen. 

2.1.3 Datenquellen, Abdeckung 

Gemäß den nationalen Rechtsgrundlagen wird die Verdienststrukturerhebung seit 2002 in Form einer 
Kombination aus Primär- und Sekundärstatistik durchgeführt. Dies ermöglicht es, im Sinn des Bundessta
tistikgesetzes 2000 die Befragung auf jene verpflichtend zu erhebenden Merkmale einzuschränken, die 
nicht aus administrativen Datenquellen gewonnen werden können. 

Die Primärerhebung erfolgt in Form einer schriftlichen Befragung der Unternehmen und umfasst fol
gende Merkmale: 

                                                           

3 Die Auswertungen beziehen sich auf die einzelnen Beschäftigungsverhältnisse der Personen. Insgesamt waren 
2022 296 Personen mehr als einmal in der Erhebung vertreten, d. h. zum Stichtag 31.10.2022 in unterschiedlichen 
Unternehmen beschäftigt. 
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• Verdienste: Bruttomonatsverdienste im Berichtsmonat, Verdienste für Mehr- und Überstunden, Zu
schläge für Nacht-, Schicht-, Sonn- und Feiertagsarbeit  

• Arbeitszeit: Voll- und Teilzeitbeschäftigung, Zahl der bezahlten Arbeitsstunden im Berichtsmonat 
und Zahl der bezahlten Mehr- und Überstunden  

• Arbeitsplatzbezogene Merkmale: Art des Arbeitsvertrages, Beruf, Dauer der Zugehörigkeit zum Un
ternehmen und Urlaubsanspruch 

• Unternehmensmerkmale: Eigentumsverhältnisse des Unternehmens und Art des Kollektivvertrages 

Bei Unternehmen mit Arbeitsstätten in unterschiedlichen NUTS-2-Regionen wurde darüber hinaus die 
Postleitzahl der Arbeitsstätte je Beschäftigungsverhältnis erhoben (13,7 % der Unternehmen). Gehörte 
die Arbeitsstätte zudem einem anderen Wirtschaftsabschnitt als das Unternehmen an, dann war auch 
die Wirtschaftstätigkeit der Arbeitsstätte gemäß ÖNACE anzugeben (10,0 % der Unternehmen). Der 
weitaus überwiegende Teil der Unternehmen (76,3 %) hatte nur eine Arbeitsstätte oder nur Arbeitsstät
ten der gleichen Region und Wirtschaftstätigkeit (vgl. Punkt 2.1.8 Erhebungsbogen).  

Die sekundärstatistischen Daten kommen sowohl aus Register- als auch Verwaltungsdaten: 
• Unternehmensregister: Wirtschaftstätigkeit des Unternehmens (ÖNACE), Standort des Unterneh

mens (NUTS) 
• Bildungsstandregister: höchste abgeschlossene Ausbildung der Beschäftigten 
• Dachverband der Sozialversicherungsträger: Zahl der unselbständig Beschäftigten im Unternehmen, 

Geschlecht, Alter, Staatsangehörigkeit, arbeitsrechtliche Stellung und Beschäftigungsdauer im Be
richtsjahr (Zahl der Wochen) 

• Lohnzetteldaten der Finanzbehörden: Bruttojahresverdienste, jährliche Sonderzahlungen, Bezugs
zeitraum 

Die Verknüpfung der unterschiedlichen Datenquellen erfolgte gemäß den nationalen Rechtsgrundlagen 
mittels einer vollständig anonymisierten Personen-ID (bereichsspezifisches Personenkennzeichen bPK). 

2.1.4 Meldeeinheit/Respondent:innen 

Meldeeinheiten für die Primärerhebung sind gemäß Punkt 2.1.1 Unternehmen. Auskunftspflichtig ge
mäß § 10 Verdienststrukturstatistik-Verordnung sind die für diese Meldeeinheiten im Außenverhältnis 
Zeichnungsberechtigten. Zur Erfüllung der Auskunftspflicht können sich die Auskunftspflichtigen soge
nannter Respondent:innen bedienen. 

Diese können sein: 
• Beschäftigte der Meldeeinheit des auskunftspflichtigen Unternehmens sowie  
• externe Dritte als Vertragspartner:innen der Meldeeinheit (Wirtschaftsprüfer:innen, Steuerbera

ter:innen oder als zur berufsmäßigen Parteienvertretung (bPV) befugte Personen). 

Respondent:innen sind somit Ansprechpersonen für Statistik Austria im Auftrag einer Meldeeinheit (ei
nes auskunftspflichtigen Unternehmens) für eine oder mehrere Erhebungen. 
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Im Rahmen der Nutzung von Sekundärdaten sind Inhaber:innen von Verwaltungsdaten gemäß § 10 
BStatG 2000 idgF. verpflichtet, die für die Erstellung der Verdienststrukturerhebung erforderlichen Da
ten dem betreffenden Organ der Bundesstatistik zu übermitteln. In § 9 der Verdienststrukturstatistik
Verordnung sind die Pflichten von Inhaber:innen von Verwaltungs- und Statistikdaten für die Erhebung 
geregelt. 

2.1.5 Erhebungsform 

Stichprobenerhebung unter Einbeziehung von sekundärstatistischen Quellen. 

2.1.6 Charakteristika der Stichprobe 

Die Verdienststrukturerhebung wird in Österreich als Stichprobenerhebung durchgeführt. Auswahlrah
men für die Stichprobenziehung ist das Statistische Unternehmensregister von Statistik Austria ver
knüpft mit Daten der Sozialversicherung für die Auswahl der Beschäftigten. 

Die Grundgesamtheit für die Ziehung der Stichprobe bildeten rund 2,9 Mio. unselbständig Beschäftigte 
in 47 831 Unternehmen mit zehn und mehr unselbständig Beschäftigten, die zum Stichtag 31.10.2022 
schwerpunktmäßig eine Tätigkeit in den Wirtschaftsbereichen B–N und P–S der ÖNACE 2008 verrichte
ten (siehe Punkt 2.1.1 Gegenstand der Statistik). Im Rahmen der Stichprobenziehung wurden 11 536 Un
ternehmen und rund 217 000 unselbständig Beschäftigte ausgewählt.  

Die Ziehung der Stichprobe erfolgte gemäß Verordnung (EG) 1738/2005 (Anhang II, Punkt 5) in einem 
zweistufigen Verfahren. Im ersten Schritt wurden die Unternehmen mittels einer geschichteten Zufalls
stichprobe nach den Merkmalen Wirtschaftstätigkeit gemäß ÖNACE 2008, Unternehmensstandort auf 
der Ebene NUTS 1 und Beschäftigtengrößenklasse aus dem Unternehmensregister ausgewählt4. 

Tabelle 3 Anteil der Unternehmen in der Stichprobe nach Wirtschaftstätigkeit (ÖNACE 2008) und Un
ternehmensgröße – in Prozent 

ÖNACE 
2008 

Größe des Unternehmens nach Beschäftigtengrößenklasse 

10–19 20–49 50–99 100–249 250–499 500–999 1 000+ Gesamt 

Gesamt 16,7 22,7 31,5 52,7 67,2 87,0 100,0 24,1 

B 82,9 100,0 100,0 100,0 100,0 . . 94,1 

                                                           

4 Um eine bessere Verteilung der Beschäftigten nach Unternehmensgröße zu erreichen, wurde die Auswahl 2006 
so abgeändert, dass weniger kleine und mehr große Unternehmen in der Stichprobe vertreten waren. Dies führte 
zu einem Ausgleich der Belastung der Unternehmen und einer Reduktion des Auswahlsatzes der Unternehmen. 
2014 wurden zur besseren Übereinstimmung die Größenklassen leicht an jene von Eurostat angepasst. Die Grö
ßenklasse 100–199 Beschäftigte wurde auf 100–249 Beschäftigte geändert; entsprechend wurde die Kategorie 
200–499 Beschäftigte durch 250–499 Beschäftigte ersetzt. 
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ÖNACE 
2008 

Größe des Unternehmens nach Beschäftigtengrößenklasse 

10–19 20–49 50–99 100–249 250–499 500–999 1 000+ Gesamt 

C 20,0 28,3 42,0 67,7 75,2 90,2 100,0 35,3 

D 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

E 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 . 100,0 

F 8,2 16,5 13,1 28,6 83,3 100,0 100,0 13,2 

G 14,7 18,2 25,3 46,2 57,6 86,7 100,0 19,2 

H 23,6 29,6 42,3 78,1 77,8 100,0 100,0 32,2 

I 12,9 20,1 23,7 49,7 100,0 100,0 100,0 17,7 

J 14,9 20,3 27,6 54,0 61,4 100,0 100,0 22,7 

K 19,9 25,1 45,5 48,3 63,2 100,0 100,0 34,6 

L 35,8 57,8 100,0 100,0 100,0 100,0 . 52,0 

M 20,0 17,9 27,0 46,2 51,0 100,0 100,0 21,6 

N 3,4 6,2 7,7 11,5 35,2 81,8 100,0 8,5 

P 24,8 30,2 59,0 87,8 100,0 100,0 100,0 36,4 

Q 12,1 16,4 19,8 36,9 43,0 50,9 100,0 20,1 

R 44,7 63,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 59,1 

S 23,5 25,1 54,7 91,8 100,0 100,0 100,0 32,4 

Q: STATISTIK AUSTRIA. – Verdienststrukturerhebung.  

Tabelle 4 Auswahl der Beschäftigten in den Unternehmen 

Nr. Größe des Unternehmens nach Beschäftigtengrößenklasse Jedes x-te Element wird ausgewählt 

1 10 bis 19 1 

2 20 bis 49 2 

3 50 bis 99 5 

4 100 und mehr 10 

Q: STATISTIK AUSTRIA. – Verdienststrukturerhebung. 

In einem zweiten Schritt erfolgte die zufällige Auswahl der Beschäftigten innerhalb des Unternehmens. 
Dazu wurden die Unternehmensdaten und die Sozialversicherungsdaten der Beschäftigten mittels einer 
Personen-ID (bPK) verknüpft und abhängig von der Größe des Unternehmens die entsprechende Zahl 
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von Beschäftigten pro Unternehmen ausgewählt. Mit Rücksicht auf sehr große Unternehmen wurde zu
dem die maximale Anzahl der pro Unternehmen ausgewählten Beschäftigten auf 80 Personen limitiert. 

Die Ziehung der Stichprobe auf Ebene der örtlichen Einheit war nicht möglich. Grund dafür ist, dass auf 
Basis der zum Zeitpunkt der Stichprobenziehung zur Verfügung stehenden Datenquelle (Sozialversiche
rungsdaten) Beschäftigte nur auf Ebene des Unternehmens eindeutig zugeordnet werden können. Seit 
2007 wird zwar die Zugehörigkeit zur örtlichen Einheit in den Lohnsteuerdaten erfasst, diese Daten ste
hen zum Zeitpunkt der Stichprobenziehung aber noch nicht zur Verfügung. 

Eine Zufallsauswahl der Beschäftigten durch Statistik Austria konnte somit nur auf Unternehmensebene 
durchgeführt werden. Unternehmen mit mehreren örtlichen Einheiten waren gemäß der nationalen 
Durchführungsverordnung5 jedoch angehalten, die im Rahmen der Erhebung ausgewählten Beschäftig
ten der örtlichen Einheit zuzuordnen (vgl. Punkt 2.1.8 Erhebungsbogen). 

2.1.7 Erhebungstechnik/Datenübermittlung 

Die Befragung bei den Unternehmen erfolgte in schriftlicher Form. Die ausgewählten Unternehmen er
hielten ein Schreiben, in welchem über den Sinn und Zweck der Erhebung sowie die Meldepflicht infor
miert wurde. Start der Erhebung war der 11. April 2023. Als Rücksendetermin war der 15. Mai 2023 ge
setzlich normiert. Die Unternehmen bekamen mit dem Schreiben auch die Zugangsdaten zum Webfra
gebogen (eQuest-Web). Nach der Erstanmeldung war das Passwort verpflichtend zu ändern.  

Der Papierfragebogen wurde, in Übereinstimmung mit der Vorgangsweise anderer wirtschaftsstatisti
scher Unternehmenserhebungen, seit 2010 nicht mehr mitgesendet. Dies hat zu einem deutlichen An
stieg des Anteils der elektronischen Meldungen geführt.  

Es wurde aber die Möglichkeit angeboten, eine Papierversion des Fragebogens individuell anzufordern. 
Dafür stand auch ein Onlinebestellformular zur Verfügung, mit dem sowohl die Zusendung der Erhe
bungsunterlagen in Papierform als auch die Zusendung der Zugangsdaten in elektronischer Form ange
fordert werden konnten. 

Datenübermittlung nach Meldemedien: 
• 99 % der Meldungen wurden elektronisch mittels Webfragebogen (eQuest-Web) an Statistik Austria 

übermittelt. 
• 1 % der Meldungen erfolgten mit Papierfragebogen. 

Nicht rechtzeitig einlangende Unterlagen mussten bei rund 33 % der Unternehmen mittels Urgenz
schreiben und bei 15 % nochmals mittels Mahnschreiben sowie bei 5 % zusätzlich durch Erinnerungsan
rufe urgiert werden. Bei 2,5 % der Unternehmen, die trotz Auskunftspflicht der Meldung nicht 

                                                           

5 Verordnung des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit über die Verdienststrukturstatistik im Produzierenden 
Bereich und in Teilen des Dienstleistungsbereichs (Verdienststrukturstatistik-Verordnung), BGBl. II Nr. 66/2007, 
zuletzt geändert durch BGBl. II Nr. 99/2011. 
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nachgekommen sind, mussten Anträge auf Einleitung von Verwaltungsstrafverfahren bei den zuständi
gen Behörden gestellt werden. 

Tabelle 5 Feldarbeit, Termine, Rücklauf 

Aktion Termine der Feldarbeit Einsendetermin Rücklauf (kumuliert) 

Erstversand (11 536) 11. April 2023 15. Mai 2023 67 % 

Urgenzschreiben (3 762) 5. Juni 2023 19. Juni 2023 85 % 

Mahnschreiben RSb (1 684) 5. Juli 2023 12. Juli 2023 95 % 

Erinnerungsanrufe (594) 1. bis 31. August 2023 – 98 % 

Q: STATISTIK AUSTRIA. – Verdienststrukturerhebung. 

2.1.8 Erhebungsbogen (inkl. Erläuterungen) 

• Der Erhebungsbogen (siehe Fragebogen und Erläuterungen) bestand aus einem Deckblatt, einem 
Unternehmensblatt und Beschäftigtenblättern. Um den Unternehmen die eindeutige Identifikation 
der im Rahmen der Stichprobenziehung ausgewählten Beschäftigten zu ermöglichen, waren die Ini
tialen des Familiennamens, der Vorname und die Sozialversicherungsnummer angegeben. 

Die Unternehmen erhielten demnach einen individuell mit den jeweiligen Identifikationsmerkmalen der 
Beschäftigten befüllten und an den Unternehmenstyp angepassten Fragebogen. 

Insgesamt gab es drei Typen von Fragebögen: 
• 76,3 % ohne Arbeitsstätten (Typ OA) 
• 13,7 % mit Angabe der Postleitzahl der Arbeitsstätte (Typ AP) 
• 10,0 % mit Angabe der Postleitzahl und Wirtschaftstätigkeit der Arbeitsstätte (Typ APN) 

Die Aufteilung in drei Fragebogentypen dient im Wesentlichen der Entlastung der Unternehmen. Wäh
rend im Rahmen der Verdienststrukturerhebung 2006 noch alle Unternehmen mit Arbeitsstätten die Zu
teilung anhand von Kennzahlen gemäß Arbeitsstättenliste vornehmen mussten, war es ab dem Berichts
jahr 2010 nur noch für einen deutlich kleineren Teil der Unternehmen notwendig, die Zuteilung der 
Wirtschaftstätigkeit mittels Liste vorzunehmen. Zur Bestimmung der Wirtschaftstätigkeit der Arbeits
stätte war eine entsprechende Liste im Webfragebogen integriert. Zudem stand für die Erhebung ab 
dem Berichtsjahr 2014 ein CSV Up- and Download für die Befüllung des Webfragebogens zur Verfügung. 
Die Fragen für den Belastungsbarometer waren – wie bei der vorangegangenen Erhebung – direkt dem 
Fragebogen angeschlossen. 

2.1.9 Teilnahme an der Erhebung 

Es besteht Auskunftspflicht gemäß § 10 der Verdienststrukturstatistik-Verordnung. 

https://www.statistik.at/stddoku/subdokumente/b_veste_2022_fragebogen.pdf
https://www.statistik.at/stddoku/subdokumente/b_veste_2022_fragebogenerlaeuterungen.pdf
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2.1.10 Erhebungs- und Darstellungsmerkmale, Maßzahlen; inkl. Definition 

Die Definition der Erhebungs- und Darstellungsmerkmale orientiert sich an den europäischen und natio
nalen Vorgaben. Darstellungsmerkmale, die nicht direkt erhoben werden können, wurden anhand von 
Hilfsmerkmalen berechnet (vgl. Punkt 2.2.6 Erstellung des Datenkörpers, verwendete Rechenmodelle, 
statistische Schätzmethoden). 

Darstellungsmerkmale 

Bruttostundenverdienste 

Die Bruttostundenverdienste werden auf Basis der im Folgenden beschriebenen Bruttomonatsver
dienste und der Zahl der bezahlten Arbeitsstunden im Oktober des Berichtsjahres berechnet. 

Bruttomonatsverdienste 

Die Bruttomonatsverdienste beziehen sich auf die im Oktober des Berichtsjahres bezahlten Bruttolohn- 
bzw. -gehaltssummen vor Abzug der Steuern und der Arbeitnehmerbeiträge zur Sozialversicherung.  

Verdienste für Mehr- und Überstunden sind gemäß Eurostat in den Bruttomonatsverdiensten enthalten. 
Im Sinn der besseren Vergleichbarkeit werden die Bruttostunden- und Bruttomonatsverdienste auf der 
nationalen Ebene aber ohne Mehr- und Überstunden dargestellt bzw. extra ausgewiesen. 

Die Bruttomonatsverdienste umfassen generell alle regelmäßigen Zahlungen, wie: 
• regelmäßig zu zahlende Grundlöhne und -gehälter; 
• Zuschläge für Nacht-, Schicht-, Sonn- und Feiertagsarbeit sowie andere Zuschläge und Zulagen, die 

regelmäßig mit dem Arbeitsentgelt bezahlt werden;  
• regelmäßig mit dem Arbeitsentgelt bezahlte Prämien und Provisionen, auch wenn sich der Betrag 

monatlich ändert; 
• Trinkgeldpauschalen oder andere Leistungen Dritter, die vom Unternehmen der Lohnsteuer unter

worfen werden; 
• Fahrtkostenzuschüsse, die regelmäßig für die Fahrt zwischen Wohnung und Arbeitsstätte bezahlt 

werden; 
• Lohn- und Gehaltsfortzahlungen des Unternehmens im Krankheitsfall; 
• familienrelevante Leistungen und andere außergesetzliche Leistungen, die aufgrund von Kollektiv

verträgen oder Betriebsvereinbarungen vom Unternehmen geleistet werden; 
• Leistungen an die Beschäftigten zur Vermögensbildung (etwa im Rahmen von Ansparplänen). 

Im Bauwesen zählen auch folgende Zahlungen zu den Bruttomonatsverdiensten: 
• Bauarbeiter-Schlechtwetterentschädigungen; 
• regelmäßige Brutto-Sondererstattungen im Bauwesen; 
• Urlaubsentgelt der Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse für den laufenden Bruttobezug; 

nicht anzugeben sind: der 50-prozentige Zuschlag zum laufenden Urlaubsentgelt gemäß Bauarbei
ter-Urlaubs- und Abfertigungsgesetz (im Sinne der Dotierungen zur Urlaubs- und Abfertigungskasse) 
sowie Urlaubsentschädigungen bzw. -abfertigungen für nicht verbrauchten Urlaub. 
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Nicht in den Bruttomonatsverdiensten enthalten sind allgemein: 
• Zahlungen für einen anderen Zeitraum, wie Vorschusszahlungen oder Nachtragsleistungen; 
• Sonderzahlungen, wie Urlaubsgeld, Weihnachtsremuneration, Gewinn- und Ertragsbeteiligungen, 

Provisionen sowie Gratifikationen und sonstige einmalige Zahlungen oder nicht regelmäßig mit je
dem Arbeitsentgelt gezahlte Provisionen und Gratifikationen; 

• Abfertigungen gemäß Arbeits-, Kollektivvertrags- oder sonstigem Vertragsrecht;  
• Urlaubsentschädigungen oder Urlaubsabfindungen für nicht verbrauchten Urlaub; 
• Sach- und Naturalleistungen, wie Begünstigungen in Form von Essensbons, Firmenwagen, Dienst

wohnungen, Bekleidungspauschalen, Werkzeuggeld; 
• Aufwandsentschädigungen für Reisekosten, Taggelder, Übernachtungsgelder, Diäten etc. 

Bruttoverdienste für Mehr- und Überstunden 
Die Bruttoverdienste für Mehr- und Überstunden beziehen sich auf die im Oktober des Berichtsjahres 
geleisteten und bezahlten Mehr- und Überstunden sowie Überstundenpauschalen. Die als Mehr- und 
Überstunden bezahlten Verdienste beinhalten die Bezahlung für den normalen Stundensatz zuzüglich 
der bezahlten Zuschläge für Mehr- und Überstunden. Beziehen sich die Mehr- und Überstunden auf ei
nen längeren Durchrechnungszeitraum, dann sind die Angaben für den Oktober bzw. einen durch
schnittlichen Monat anzugeben. 

Bezüge für Anwesenheitsbereitschaft werden wie Mehrstunden behandelt, auch wenn diese zu einem 
geringeren Stundensatz vergütet werden; nicht berücksichtigt werden Bezüge für Rufbereitschaft, an 
denen die Beschäftigten den Aufenthaltsort selbst wählen können. 

Zuschläge für Nacht-, Schicht-, Sonn- und Feiertagsarbeit 
Zuschläge für Nacht-, Schicht-, Sonn- und Feiertagsarbeit sind alle diesbezüglichen im Oktober des Be
richtsjahres bezahlten Zulagen, soweit diese nicht als Überstunden behandelt werden.  

Zahl der bezahlten Arbeitsstunden 
Die Zahl der Arbeitsstunden umfasst alle normalen Arbeitsstunden sowie bezahlte, aber nicht geleistete 
Stunden im Fall von Krankheit, Urlaub, Feiertagen und sonstige Ausfallstunden (z. B. für Arztbesuche). 

Mehr- und Überstunden sind grundsätzlich in den bezahlten Arbeitsstunden enthalten. Im Sinn der bes
seren Vergleichbarkeit der Daten werden die bezahlten Arbeitsstunden auf der nationalen Ebene aber 
ohne Mehr- und Überstunden dargestellt bzw. extra ausgewiesen. 

Zahl der bezahlten Mehr- und Überstunden 
Die Zahl der Mehr- und Überstunden bezieht sich auf die Anzahl der im Oktober des Berichtsjahres ge
leisteten und bezahlten Stunden, die über die gesetzliche oder kollektivvertragliche Arbeitszeit bzw. ver
traglich vereinbarte Wochenarbeitszeit hinausgehen. Wurde eine Überstundenpauschale bezahlt, sind 
die der Pauschale entsprechenden Stunden enthalten.  

Mehr- und Überstunden, die durch Freizeit abgegolten wurden, werden nicht berücksichtigt. Zeiten der 
Anwesenheitsbereitschaft werden wie Mehrstunden behandelt; Zeiten der Rufbereitschaft sind hinge
gen nicht berücksichtigt. 
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Beziehen sich die Mehr- und Überstunden auf einen längeren Durchrechnungszeitraum, dann sind die 
Angaben für den Oktober bzw. einen durchschnittlichen Monat anzugeben. 

Bruttojahresverdienste 
Die Bruttojahresverdienste setzen sich aus den Jahresverdiensten gemäß § 25 EStG einschließlich nicht 
regelmäßig gezahlter Sondervergütungen, wie Urlaubsgeld, Weihnachtsremuneration, Jubiläumsgelder 
sowie gelegentliche Provisionen zusammen. Enthalten sind auch Abfertigungen und sonstige Abfindun
gen, die am Ende eines Beschäftigungsverhältnisses ausbezahlt werden. 

Jährliche Sonderzahlungen 
Die jährlichen Sonderzahlungen umfassen die Verdienste gemäß § 67 Abs. 1 und 2 EStG (innerhalb des 
Jahressechstels), vor Abzug der Sozialversicherungsbeiträge, zuzüglich der mit festen Sätzen versteuer
ten Bezüge gemäß § 67 Abs. 3 bis 8 EstG sowie die sonstigen Bezüge gemäß § 67 Abs. 2, 6 und 10 EStG. 
Enthalten sind somit Urlaubsgeld, Weihnachtsremuneration, Abfertigungen, Jubiläumsgelder, Provisio
nen, etc. 

Jährlicher Urlaubsanspruch 
Der Urlaubsanspruch umfasst die Urlaubswochen pro Jahr (ohne Resturlaub), unabhängig davon, ob der 
Urlaub genommen wurde oder nicht. War eine Person nicht das ganze Jahr beschäftigt, ist der Anspruch 
nicht aliquot, sondern für das ganze Jahr angegeben. Zusätzliche gesetzliche Urlaubansprüche (z. B. auf
grund langer Dienstzeiten) oder kollektivvertragliche Urlaubsansprüche (z. B. durch Invalidität oder be
sondere Gefahren) sind ebenso berücksichtigt. 

Zu Vergleichszwecken umfasst eine Urlaubswoche laut Eurostat fünf Tage (Samstage und Sonntage sind 
nicht einbezogen). Beträgt der normale Jahresurlaubsanspruch einer vollzeitbeschäftigten Person bei
spielsweise fünf Wochen, entspricht dies 25 Tagen. Bei einer Teilzeitbeschäftigung von 60 % der norma
len Arbeitszeit, sind laut Eurostat statt einem Urlaubsanspruch von 25 Tagen nur 15 Urlaubstage anzu
geben. Diese Berechnung erfolgt auf Basis des Merkmals "Anteil an der normalen Arbeitszeit eines Voll
zeitbeschäftigten". 

Merkmale der Unternehmen 

Wirtschaftstätigkeit 
Die Art der Wirtschaftstätigkeit wird gemäß der im Berichtsjahr 2022 geltenden Systematik der Wirt
schaftstätigkeiten ÖNACE 2008 ausgewiesen. Die Zuordnung zur Wirtschaftssystematik entspricht dabei 
der schwerpunktmäßig ausgeübten Haupttätigkeit des Unternehmens bzw. der Arbeitsstätte. Gegliedert 
werden die Ergebnisse der Verdienststrukturerhebung 2022 auf Ebene der Abschnitte, auf Ebene der 
Zusammenfassung A38 (vormals Unterabschnitte) sowie auf Ebene der Abteilungen. 

Unternehmensgröße 
Die Größe des Unternehmens bemisst sich an der Zahl der Beschäftigten laut Meldung des Dachverban
des der Sozialversicherungsträger, die am 31. Oktober des Berichtsjahres im Unternehmen tätig waren 
und wird nach Beschäftigtengrößenklassen ausgewiesen. 
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Region 
Die Region bezieht sich auf die geographische Lage, in der sich das Unternehmen befindet bzw. bei Un
ternehmen mit mehreren Arbeitsstätten auf die territoriale Zuordnung der Arbeitsstätte. Die regionale 
Differenzierung der Ergebnisse erfolgt anhand der Systematik der Gebietseinheiten für die Statistik auf 
der Ebene NUTS 1 (Ost-, Süd- und Westösterreich) bzw. NUTS 2 (Bundesländer). 

Eigentumsverhältnisse 
Unter Eigentumsverhältnissen versteht man die Form der wirtschaftlichen und finanziellen Kontrolle im 
Sinn der Richtlinie 80/723/EWG der Kommission6. Unterschieden wird dabei, ob sich ein Unternehmen 
mehrheitlich in öffentlicher oder privater Hand befindet. 

Im Sinne dieser Richtlinie ist ein öffentliches Unternehmen jedes Unternehmen, auf das die öffentliche 
Hand (der Staat sowie andere Gebietskörperschaften) aufgrund Eigentums, finanzieller Beteiligung, Sat
zung oder sonstiger Bestimmungen, die die Tätigkeit des Unternehmens regeln, unmittelbar oder mittel
bar einen beherrschenden Einfluss ausüben kann. 

Von einem beherrschenden Einfluss ist auszugehen, wenn die öffentliche Hand unmittelbar oder mittel
bar: 
• die Mehrheit des gezeichneten Kapitals des Unternehmens besitzt oder  
• über die Mehrheit der mit den Anteilen des Unternehmens verbundenen Stimmrechte verfügt oder  
• mehr als die Hälfte der Mitglieder des Verwaltungs-, Leistungs- oder Aufsichtsorgans des Unterneh

mens bestellen kann. 

Art des Kollektivvertrages 
Die Art des Kollektivvertrages gibt an, welcher Kollektivvertrag für den größten Teil der Beschäftigten im 
Unternehmen gilt.  

• Ein Rahmenkollektivvertrag gilt zumeist für Wirtschaftszweige, die aus mehreren Branchen beste
hen, die einander ähnlich sind. In solchen Kollektivverträgen wird ein Grundstandard vereinbart, der 
für alle Branchen in ganz Österreich gleich ist. 

• Ein Branchenkollektivvertrag regelt die Arbeitsbeziehungen innerhalb einer bestimmten Branche. 
• Ein Landeskollektivvertrag wird für einzelne Branchen in ein oder mehreren Bundesländern, nicht 

aber für ganz Österreich abgeschlossen. 
• Eine Betriebsvereinbarung wird schriftlich zwischen dem:der Arbeitgeber:in und dem Betriebsrat 

abgeschlossen und beinhaltet Verbesserungen gegenüber dem Gesetz und dem Kollektivvertrag. 
Ein Firmenkollektivvertrag wird hingegen zwischen dem:der Arbeitgeber:in und der zuständigen 
Fachgewerkschaft abgeschlossen, wenn für diesen Bereich noch kein Kollektivvertrag besteht. Für 
beide Verträge gilt, dass sie nur für ein bestimmtes Unternehmen abgeschlossen werden. 

                                                           

6 Richtlinie 80/723/EWG der Kommission vom 25. Juni 1980 über die Transparenz der finanziellen Beziehungen 
zwischen den Mitgliedstaaten und den öffentlichen Unternehmen, ABl. L 195 vom 29.07.1980 S. 35. 
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• Sonstige Kollektivverträge können Zusätze zu einem bestehenden Rahmen- oder Branchenkollektiv
vertrag sein, durch die Details für bestimmte Branchen oder Teile von Branchen zwischen den Sozi
alpartnern geregelt werden, die nur für diesen Bereich wichtig sind. 

 
Merkmale der Beschäftigten 

Geschlecht 
Das Geschlecht bezieht sich auf die Trennung von Frauen und Männern gemäß Meldung des Dachver
bandes der Sozialversicherungsträger. Aus diesem Grund können die Ergebnisse für die Verdienststruk
turerhebung derzeit nur binärgeschlechtlich dargestellt werden. 

Art des Arbeitsvertrags 
Für die Angabe der Art des Arbeitsvertrages ist der Stand per Oktober des Berichtsjahres ausschlagge
bend: 

• Ein Arbeitsvertrag gilt dabei als unbefristet, wenn kein bestimmter Termin oder keine bestimmte 
Frist vorgesehen ist, zu dem das Arbeitsverhältnis endet. 

• Befristet ist ein Arbeitsvertrag dann, wenn ein bestimmter Termin oder eine bestimmte Frist für die 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses vereinbart wurde. 

• Ein Lehrvertrag ist ein besonderer befristeter Vertrag, der den Anforderungen des Berufsausbil
dungsgesetzes entspricht und bei der zuständigen Lehrlingsstelle eingetragen ist. 

Voll- oder Teilzeitbeschäftigte 
Die Unterscheidung zwischen Voll- und Teilzeitbeschäftigten erfolgt entlang der gesetzlichen oder kol
lektivvertraglichen Arbeitszeit: 

• Vollzeitbeschäftigte sind Personen, deren Arbeitszeit der gesetzlich oder kollektivvertraglich festge
legten Normalarbeitszeit entspricht.  

• Teilzeitbeschäftigte sind Personen, deren vertraglich vereinbarte Arbeitszeit unterhalb der gemäß 
Arbeitszeitgesetz oder Kollektivvertrag geregelten Normalarbeitszeit liegt. 

Anteil an der normalen Arbeitszeit eines Vollzeitbeschäftigten 
Bei Vollzeitbeschäftigten beträgt dieser Anteil 100 %. Bei Teilzeitbeschäftigten ist die vertraglich verein
barte Arbeitszeit als prozentualer Anteil im Verhältnis zur gesetzlichen oder kollektivvertraglichen Nor
malarbeitszeit anzugeben. Beträgt beispielsweise die gesetzliche Arbeitszeit 40 Stunden und die vertrag
lich vereinbarte Arbeitszeit 20 Wochenstunden, dann entspricht dies einem Anteil von 50 %. 

Arbeitsrechtliche Stellung 
Anhand der Sozialversicherungsdaten werden folgende Personengruppen unterschieden: 

• Arbeiter:innen sind Personen, die Lohn empfangen und die der Versicherungspflicht als Arbeiter:in
nen gemäß ASVG unterliegen. 

• Angestellte sind Personen, die Gehalt empfangen und die der Versicherungspflicht als Angestellte 
gemäß ASVG unterliegen. Beamt:innen und Vertragsbedienstete werden aufgrund der geringen 
Fallzahl gemeinsam mit den Angestellten ausgewiesen.  
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• Geringfügig Beschäftigte sind Personen, deren Entgelt die Geringfügigkeitsgrenze (2022: monatlich 
485,85 Euro) nicht übersteigt und die nach § 5 Abs. 1 ASVG grundsätzlich einer Teilversicherung un
terliegen.  

• Lehrlinge sind Personen, die nach dem Berufsausbildungsgesetz ausgebildet werden und einen bei 
der zuständigen Lehrlingsstelle eingetragenen Lehrvertrag abgeschlossen haben. 

Form des Beschäftigungsverhältnisses 
Die Definition von atypischer Beschäftigung folgt über die Abgrenzung gegenüber dem Normalarbeits
verhältnis als unbefristete Vollzeitanstellung, die nicht Leiharbeit ist. 

Zu den atypischen Beschäftigungsformen zählen: 
• Teilzeitbeschäftigung: Darunter fallen Beschäftigte mit einer wöchentlichen Arbeitszeit unter der 

gesetzlichen oder kollektivvertraglichen Normalarbeitszeit. 
• Befristete Beschäftigung: Dazu zählen Beschäftigte mit einer im Vorhinein auf einen bestimmten 

Zeitraum beschränkten Beschäftigung. 
• Geringfügige Beschäftigung: Eine Sonderform der Teilzeitbeschäftigung, bei der die Geringfügig

keitsgrenze (2022: monatlich 485,85 Euro) nicht überschritten wird. 
• Leih- und Zeitarbeit: Das sind alle Beschäftigungsverhältnisse in der Kategorie Arbeitskräfteüberlas

sung (ÖNACE-2008-Gruppen N 78.2 und N 78.3 – Überlassung von Arbeitskräften). 

Zur Abgrenzung wurden überschneidungsfreie Gruppen gebildet. Befristete Beschäftigung wurde dabei 
unabhängig von der Arbeitszeit – also sowohl bei Voll- als auch Teilzeitbeschäftigung – als solche ge
zählt. Geringfügige Beschäftigung wurde auf Basis der Daten des Dachverbandes der Sozialversiche
rungsträger als eigene Beschäftigungsform definiert, auch wenn diese befristet war. Leih- und Zeitar
beitskräfte wurden generell ohne Beachtung weiterer Merkmale der entsprechenden Gruppe zugeteilt, 
sodass Teilzeitbeschäftigung letztlich nur die Kategorie ausschließlich Teilzeit umfasst. 

Berufsgruppen 
Der Beruf entspricht der Internationalen Standardklassifikation der Berufe ÖISCO-08 auf ein- und zwei
stelliger Ebene. Lehrlinge wurden dem Beruf zugeordnet, für den die Lehrausbildung absolviert wird. 

Höchste abgeschlossene Bildung 
Die höchste abgeschlossene Bildung beschreibt das Niveau der erworbenen allgemeinen, beruflichen 
oder höheren Bildung der Beschäftigten und wird von Eurostat gemäß der Internationalen Standardklas
sifikation für Bildung (ISCED 2011) ausgewiesen. 

Auf nationaler Ebene erfolgt die Darstellung in folgenden Kategorien: 
• Höchstens Pflichtschulabschluss  
• Lehrabschluss  
• Berufsbildende mittlere Schulen, Meisterausbildung 
• Allgemeinbildende höhere Schulen 
• Berufsbildende höhere Schulen 
• Kollegs, Akademien 
• Universitäten und Fachhochschulen 
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Altersgruppen 
Das Alter wird als Differenz zwischen dem Geburtsjahr und dem Berichtsjahr ermittelt und in Altersgrup
pen ausgewiesen. 

Dauer der Zugehörigkeit zum Unternehmen 
Die Dauer der Zugehörigkeit zum Unternehmen misst die Beschäftigungsdauer seit dem Eintritt in das 
Unternehmen in vollen Jahren. Für Beschäftigte, die vorübergehend saisonbedingt nicht im Unterneh
men beschäftigt waren und eine Wiedereinstellungszusage hatten, gilt das Eintrittsdatum vor der sai
sonbedingten Unterbrechung. Unterbrechungen der Beschäftigung von über einem Jahr (z. B. Karenzzei
ten) zählen nicht zur Unternehmenszugehörigkeit. 

Staatsangehörigkeit 
Das Merkmal Staatsangehörigkeit ist nach EU-Recht nicht verpflichtend und wurde in Österreich 2010 
erstmals auf Basis von Verwaltungsdaten in die Erhebung einbezogen. Es wird untergliedert nach den 
Ausprägungen Staatsangehörigkeit Österreich und Nicht-Österreich bzw. gemäß EU zusätzlich nach 
Wohnsitz Österreich und Nicht-Österreich. 

Statistische Begriffe 

Mittelwerte 
Die in den Tabellen angegebenen Mittelwerte zu den Verdiensten beziehen sich auf das arithmetische 
Mittel sowie den Median. 

Unter dem arithmetischen Mittel versteht man die Summe der Verdienste geteilt durch die Zahl der Be
schäftigten, die diese Verdienste beziehen. Das arithmetische Mittel bezeichnet somit den Durchschnitt 
aller Werte und wird deshalb auch als Standardmittelwert bezeichnet. Der Median ist dagegen jener 
Wert, unter bzw. über dem die Verdienste von jeweils der Hälfte der Beschäftigten liegen. Der Median, 
oder auch Zentralwert, bezeichnet somit den Grenzwert zwischen der oberen und der unteren Ver
diensthälfte.  

Im Gegensatz zum arithmetischen Mittel wird der Median von extrem großen (kleinen) Werten weniger 
beeinflusst. Der Median ist dadurch robuster gegenüber sogenannten Ausreißern. Darüber hinaus lässt 
der Median bei schiefen Verteilungen, wie sie für Verdienste typisch sind, eine bessere und sinnvollere 
Interpretation der Daten zu. Die Ausführungen zu den nationalen Daten sowie die entsprechenden Ta
bellen und Grafiken nehmen daher in der Regel Bezug auf den Median.  

Eine Ausnahme bilden die Verdienste und die bezahlte Arbeitszeit für Mehr- und Überstunden. Das 
arithmetische Mittel wird in diesen Fällen gegenüber dem Median bevorzugt, da insgesamt weniger als 
die Hälfte der Beschäftigten Mehr- und Überstunden leisten, sodass der Medianwert bei null liegt. Eine 
Darstellung des Medians wäre folglich nur eingeschränkt für Beschäftigte mit Mehr- und Überstunden 
möglich, während anhand des arithmetischen Mittels Aussagen sowohl für die Summe der Beschäftigten 
als auch für Beschäftigte mit Mehr- und Überstunden möglich sind. 
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Verteilungsmaße 
Zur Beschreibung der Verteilung der Verdienste wurden die Verdienste im Tabellenteil zudem nach 
Quartilen dargestellt. Das 25 %-Quantil (1. Quartil) gibt denjenigen Wert an, unter dem die Verdienste 
von einem Viertel der Beschäftigten liegen. Das 75 %-Quantil (3. Quartil) gibt jenen Wert an, unter dem 
die Verdienste von drei Viertel der Beschäftigten liegen. Der Abstand zwischen dem 25 %-Quantil und 
dem 75 %-Quantil wird als Interquartilabstand bezeichnet und gilt als Parameter für die Streuung der 
Verdienste.  

Im Textteil werden die Verdienste auch in Dezilen ausgewiesen. Dezile zerlegen die nach der Größe ge
ordneten Verdienste in zehn gleich große Teile. Das 10 %-Dezil (1. Dezil) gibt an, unter welchem Wert 
10 % der Verdienste liegen. Das 2. Dezil gibt an, unter welchem Wert 20 % der Verdienste liegen, usw. 
Der Abstand zwischen dem 10 %-Dezil und dem 90 %-Dezil ist der Interdezilbereich. Das 50 %-Dezil oder 
50 %-Quartil (2. Quartil), auch als Median bezeichnet, ist jener Wert, der die Verdienste genau in der 
Hälfte teilt. 

Indikatoren 

Gender Pay Gap 
Der von Eurostat publizierte EU-Indikator für geschlechtsspezifische Lohnunterschiede (Gender Pay Gap) 
bezieht sich auf die Bruttostundenverdienste gemessen am arithmetischen Mittel. Gemäß EU-Definition 
bezeichnet der Gender Pay Gap die Differenz zwischen den durchschnittlichen Bruttostundenverdiens
ten der männlichen und der weiblichen Beschäftigten in Prozent der durchschnittlichen Bruttostunden
verdienste der männlichen Beschäftigten. Der Schlüsselindikator wurde als "unbereinigt" (ohne Anpas
sungen) definiert, d.  h. er berücksichtigt keine Unterschiede im Hinblick auf die Beschäftigungsstruktur, 
sondern stellt ein Gesamtbild der geschlechtsspezifischen Lohnungleichheiten am Arbeitsmarkt dar. 
Durch die Verwendung der Bruttostundenverdienste werden jedoch Unterschiede in der Arbeitszeit be
rücksichtigt. 

Bei der Berechnung des bereinigten Lohnunterschieds werden dagegen strukturelle Unterschiede her
ausgerechnet. Dies ermöglicht es, Aussagen über Frauen und Männer mit einer vergleichbaren Merk
malsausstattung zu treffen. Am häufigsten wird dazu ein Verfahren basierend auf der Oaxaca-Blinder-
Dekomposition7 verwendet. Bei dieser Methode wird das Lohndifferenzial in einen erklärten und einen 
unerklärten Anteil zerlegt. Der erklärte Anteil an der gesamten Lohndifferenz kann für einzelne Merk
male weiter ausdifferenziert werden, sodass auch der Einfluss der einzelnen Faktoren auf die Gesamt
höhe des Verdienstunterschieds ermittelt werden kann. Die Dekomposition liefert damit wichtige An
haltspunkte für ursächliche Zusammenhänge und die Bedeutung der einzelnen Faktoren in Bezug auf 
das geschlechtsspezifische Lohngefälle. 

Bei der Interpretation ist jedoch zu berücksichtigen, dass die Bereinigung um beobachtbare Faktoren 
letztlich eine rein rechnerische ist, da geschlechtsspezifische Ungleichheiten auf dem Arbeitsmarkt be
wusst herausgerechnet werden. Real bleiben die Unterschiede und damit auch das Lohngefälle 

                                                           

7 Siehe Blinder 1973 und Oaxaca 1973. 
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bestehen. Es ist daher sinnvoll, sowohl das unbereinigte als auch das bereinigte Lohndifferenzial zu be
trachten, da der bereinigte Indikator die tatsächlichen Ungleichheiten auf dem Arbeitsmarkt nicht zur 
Gänze widerspiegelt (vgl. Pressemitteilung 13 555-048/25, 5.3.2025 (Link)). 

Niedriglohnbeschäftigung 
Als Niedriglohnbeschäftigte gelten gemäß EU-Definition alle, die weniger als zwei Drittel des nationalen 
Medianlohns verdienen. Statistik Austria berechnet die Niedriglohnschwelle auf nationaler Ebene auf 
Basis der Bruttostundenverdienste (ohne Mehr- und Überstunden). 2022 lag der mittlere Stundenver
dienst bei 17,49 Euro. Die Niedriglohngrenze betrug somit 11,66 Euro. Bezogen auf eine 40-Stunden-
Woche entspricht dies einem Bruttomonatsverdienst von rund 2 017 Euro (14-mal im Jahr; siehe Web-
site Verdienststrukturerhebung – Statistik Austria (Link)). 

Im Unterschied zur nationalen Berechnung sind in den Berechnungen von Eurostat Verdienste für Mehr- 
und Überstunden in den Bruttostundenverdiensten enthalten. Die Niedriglohngrenze gemäß EU-Berech
nung ist daher ein wenig höher und lag für Österreich im Berichtsjahr 2022 bei 11,77 Euro. Lehrlinge 
sind generell von der Berechnung ausgenommen (siehe Eurostat Data Browser (Link)). 

2.1.11 Verwendete Klassifikationen 

• ÖNACE 2008 – Österreichische Systematik der Wirtschaftstätigkeiten 2008 
• NUTS – Klassifikation der Gebietseinheiten für die Statistik 
• ÖISCO-08 – Österreichische Berufsklassifikation nach ISCO-08 
• ISCED 2011 – Internationale Standardklassifikation im Bildungswesen 

2.1.12 Regionale Gliederung 

• NUTS-1-Regionen (Ost-, Süd, Westösterreich) 
• NUTS-2-Regionen (Bundesländer) 

2.2 Erstellung der Statistik, Datenaufarbeitung, qualitätssichernde Maß
nahmen 

2.2.1 Datenerfassung 

Das Einlangen der Meldungen wurde zunächst in einer Datenbank registriert. Während dies für die mit
tels Webfragebogen (eQuest-Web) eingelangten Meldungen automatisch erfolgte, war für die Papier
meldungen ein manueller Eintrag notwendig. Die Registrierung ist für die Erfassung des Meldeverhal
tens, der Ermittlung der Responserate und die Listung von fehlenden Meldungen zwecks Durchführung 
von Mahnverfahren und Vollständigkeitskontrollen erforderlich. 

Entsprechend der Form der Datenübermittlung wurden anschließend 
• die Papierfragebögen manuell erfasst bzw.  
• die Webfragebögen elektronisch erfasst 

https://www.statistik.at/fileadmin/announcement/2025/03/20250305GenderStatistik2025.pdf
https://www.statistik.at/statistiken/bevoelkerung-und-soziales/einkommen-und-soziale-lage/verdienststruktur
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/earn_ses_pub1s/default/table?lang=de&category=labour.earn.earn_ses_main.earn_ses_pub.earn_ses_pub1
https://www.statistik.at/KDBWeb/kdb.do?FAM=WZWEIG&&NAV=DE&&KDBtoken=null
https://www.statistik.at/services/tools/services/regionales/regionale-gliederungen
https://www.statistik.at/KDBWeb/kdb.do?FAM=BERUF&&NAV=DE&&KDBtoken=null
https://www.statistik.at/KDBWeb/kdb.do?FAM=BILD&&NAV=DE&&KDBtoken=null
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und in der Folge zur Weiterbearbeitung in ein entsprechendes Statistikprogramm importiert. 

2.2.2 Signierung (Codierung) 

Eine Signierung (Codierung) im statistisch-technischen Sinn ist aufgrund der Gestaltung der Erhebungs
bögen bzw. der elektronischen Meldemedien grundsätzlich nicht erforderlich.  

Im Webfragebogen ist seit 2010 eine Suchfunktion zur leichteren Eingabe der Berufe eingebaut. Konnte 
dem eingegebenen Text kein Beruf aus dem hinterlegten Alphabetikum zugeordnet werden, war eine 
nachträgliche Codierung gemäß ÖISCO-08 durch die Fachgruppe erforderlich. 

2.2.3 Plausibilitätsprüfung, Prüfung der verwendeten Datenquellen 

Die einlangenden Daten wurden in einer mehrstufigen Datenaufarbeitung umfangreichen Plausibilitäts
prüfungen (Erstprüfung, Mikroplaus, Makroplaus) unterzogen. Mit Hilfe spezieller Programme wurden 
die Mikrodaten elektronischen Plausibilitätsprüfungen anhand der von Eurostat in den "Implementing 
Arrangements" (Punkt 3.2.3 Plausibility checks) vorgegebenen sowie zusätzlich entwickelten Algorith
men unterzogen. 

Webfragebogen 
In den Webfragebogen wurden bereits vorab Plausibilitätsprüfungen integriert. Mittels Warnungen wur
den die Respondent:innen auf potenziell unplausible Daten hingewiesen und hatten damit die Möglich
keit, allfällige Eingabefehler selbst zu korrigieren. 

Erstprüfung 
Im Rahmen der Erstprüfung wurden die Fragebögen auf Vollständigkeit der Angaben überprüft. Bei feh
lenden Angaben zu mehreren Personen wurde das Unternehmen umgehend kontaktiert und der Frage
bogen als unvollständige Meldung gekennzeichnet. 

Überprüfung der Mikrodaten 
Nach der Erstprüfung erfolgte eine Detailprüfung der Befragungsdaten, wobei jedes einzelne Merkmal 
eines Fragebogens elektronisch auf Plausibilität hin überprüft und korrigiert wurde. Die Überprüfung 
bezog sich auf 

• logische Abhängigkeiten zwischen Merkmalen (z. B. Übereinstimmung der Angaben zur Wochenar
beitszeit und den bezahlten Arbeitsstunden im Berichtsmonat); 

• die Einhaltung bestimmter Schwellenwerte (z. B. Obergrenze von 215 Arbeitsstunden im Monat 
ohne Mehr- und Überstunden); 

• die Relation der Angaben zueinander (z. B. Stundenverdienst für Überstunden kann nicht kleiner 
sein als Grundstundenlohn). 

Die häufigsten Fehlermeldungen betrafen Angaben zur Arbeitszeit sowie nicht elektronisch zuordenbare 
Berufsbezeichnungen (siehe Punkt 2.2.2. Signierung). 
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In einem zweiten Schritt wurden die Befragungsdaten mit den Sekundärdaten verknüpft und weiteren 
Plausibilitätsprüfungen sowie Korrekturen unterzogen. Die Plausibilitätsprüfungen der verknüpften Da
ten umfassten einerseits die nochmalige Überprüfung der (korrigierten) Befragungsdaten sowie ander
seits das Zusammenspiel von Befragungs-, Register- und Verwaltungsdaten (z. B. Alter und Eintrittsda
tum, Lehrling nach Angabe des Unternehmens bzw. des Dachverbandes der Sozialversicherungsträger, 
Monats- und Jahresverdienste). 

Überprüfung der Makrodaten 
Nach der Hochrechnung wurden die Aggregate nochmals auf Plausibilität geprüft (Makroplausibilität). 
Mittelwerte und Verteilungsmaße wurden anhand von Kontrolltabellen mit den Ergebnissen der letzten 
Erhebung sowie zentralen Kennzahlen aus anderen Erhebungen verglichen (z. B. Entwicklung der Zahl 
der Beschäftigten nach Branche in der Leistungs- und Strukturstatistik oder der Mikrozensus-Arbeits
kräfteerhebung; Voll- und Teilzeitbeschäftigung laut Mikrozensus-Arbeitskräfteerhebung; Einkommen 
aus dem Allgemeinen Einkommensbericht; siehe auch Punkt 3.5 Kohärenz). 

2.2.4 Imputation (bei Antwortausfällen bzw. unvollständigen Datenbeständen) 

Fehlende Merkmale aus der Befragung wurden durch Rückrufe bei den Unternehmen ergänzt. Nach 
Möglichkeit wurden einzelne Merkmale auch anhand logischer Abhängigkeiten imputiert. Fehlende An
gaben zur Dauer der Unternehmenszugehörigkeit wurden anhand der Angaben über den Eintritt und 
den Austritt aus dem Unternehmen aus den Sozialversicherungsdaten imputiert. Angaben zur Art des 
Arbeitsvertrages (z. B. Lehrling) wurden ebenfalls mit Hilfe der Daten der Sozialversicherung ergänzt. Bei 
den Urlaubstagen wurde der gesetzliche Urlaubsanspruch unter Berücksichtigung der Unternehmenszu
gehörigkeit berechnet. 

Tabelle 6 Item-Imputation: Befragungsdaten 

Merkmal Gesamt Imputierte Werte 
Item-Imputationsquote 

in % 

Dauer der Zugehörigkeit zum Unternehmen 212 314 211 0,1 

Art des Arbeitsvertrages 212 314 355 0,2 

Jährliche Urlaubstage 212 314 1 025 0,7 

Q: STATISTIK AUSTRIA. – Verdienststrukturerhebung. 

Fehlende Werte in den administrativen Datenquellen wurden mit Hilfe statistischer Verfahren auf Basis 
der Befragungsdaten imputiert.  

Die Imputation der Bruttojahresverdienste und jährlichen Sonderzahlungen erfolgte mittels regressions
analytischer Verfahren. Grundlage der Berechnung bildeten die Angaben zu den Bruttomonatsverdiens
ten aus der Befragung. Aufgrund der hohen Korrelation zwischen den Bruttomonatsverdiensten und den 
mit Hilfe von Informationen über den Eintritt in und dem Austritt aus dem Unternehmen hochgerechne
ten Bruttojahresverdiensten (Pearsons r=0,9777, p<0,001) konnte die Imputation mittels einer linearen 
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Regression vorgenommen werden. Die jährlichen Prämien wiesen mit den Bruttojahresverdiensten 
ebenfalls einen hohen linearen Zusammenhang (r=0,9427) auf, sodass auch hier die Imputation fehlen
der Werte mittels einer linearen Regression vorgenommen wurde. 

Tabelle 7 Item-Imputation: Administrativdaten 

Merkmal Gesamt Imputierte Werte 
Item-Imputationsquote  

in % 

Bruttojahresverdienste  212 314 6 925 3,3 

Jährliche Sonderzahlungen  212 314 6 925 3,3 

Höchste abgeschlossene Bildung  212 314 28 240 13,3 

Q: STATISTIK AUSTRIA. – Verdienststrukturerhebung. 

Fehlende Angaben zur höchsten abgeschlossenen Bildung wurden mittels multinominaler Regression 
unter Einsatz der Variablen Geschlecht, Bruttostundenverdienst, Altersklasse, Beruf sowie Staatsange
hörigkeit (Österreich, EU-14, Andere) imputiert.  

Die Angaben zur Ausbildung fehlten bei insgesamt 13,3 % der Beschäftigten. Nach Staatsangehörigkeit 
betraf dies 4,0 % der Beschäftigten mit österreichischer Staatsangehörigkeit und 43,0 % der Beschäftig
ten mit nicht-österreichischer Staatsbürgerschaft. Dies ist darauf zurückzuführen, dass das Bildungs
standregister laufende Meldung nur von nationalen Bildungseinrichtungen erhält. Meldungen zu aktuel
len Bildungsabschlüssen von Beschäftigten aus anderen Staaten können nur dann berücksichtigt wer
den, wenn die Ausbildung im Inland erfolgte, die Ausbildung nostrifiziert wurde, wenn Informationen 
vom Arbeitsmarktservice Österreich vorliegen oder ein akademischer Titel im Zentralen Melderegister 
(ZMR) eingetragen wurde. Die Aussagekraft des Merkmals "höchste abgeschlossene Bildung" ist daher 
für Beschäftigte mit nicht-österreichischer Staatsbürgerschaft erheblich eingeschränkt, während die 
Qualität für Beschäftigte mit einer österreichischen Staatsangehörigkeit hoch ist. 

Tabelle 8 Item-Imputation: Höchste abgeschlossene Bildung nach Staatsangehörigkeit 

Imputation höchste abgeschlossene 
Bildung 

Gesamt 
Staatsangehörigkeit 

Österreich 
Staatsangehörigkeit 

Nicht-Österreich 

Gesamt 212 314 161 530 50 784 

Gültiger Wert 184 074 155 102 28 972 

Imputierter Wert 28 240 6 428 21 812 

Item-Imputationsquote in % 13,3 4,0 43,0 

Q: STATISTIK AUSTRIA. – Verdienststrukturerhebung. 
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2.2.5 Hochrechnung (Gewichtung) 

Die Hochrechnung der Daten erfolgte in zwei Phasen. Die erste Phase diente dazu, das Stichprobende
sign mittels eines Basisgewichts abzubilden. Dieser Hochrechnungsfaktor ergibt sich aus der Multiplika
tion der Faktoren für Unternehmen und jenem für die Beschäftigten in jedem gezogenen Unternehmen. 

Unternehmensgewicht 
Die Unternehmen wurden nach Wirtschaftstätigkeit gemäß ÖNACE 2008, Unternehmensstandort auf 
der Ebene NUTS 1 und Beschäftigtengrößenklasse geschichtet. Der Faktor für Unternehmen wurde ge
bildet, indem je Schicht der Umfang der Grundgesamtheit (Zahl der Unternehmen in der Grundgesamt
heit) durch den Nettostichprobenumfang (Zahl der an der Erhebung teilnehmenden Unternehmen in der 
Stichprobe) dividiert wurde. 

 
𝑁� = Anzahl der Unternehmen in der Schicht h (Verkreuzung aus ÖNACE-Zweisteller,  
NUTS 1 und Größenklasse) 
𝑛� = Anzahl der Unternehmen in der Stichprobe in der Schicht h 

Beschäftigtengewicht 
Der Faktor für Beschäftigte innerhalb der gezogenen Unternehmen wurde ermittelt, indem die Gesamt
zahl der Beschäftigten des Unternehmens durch die Anzahl der Beschäftigten, für die das Unternehmen 
Angaben leistete und die in den endgültigen Datenbestand eingingen, dividiert wurde. Das Produkt der 
Faktoren ergab das Basisgewicht und spiegelt das zweistufige Stichprobendesign wider. 

 
𝐺𝑒𝑤�= Unternehmensgewicht 
𝐵� = Anzahl der Beschäftigten im Unternehmen U 
𝐵� = Anzahl der Beschäftigten in der Nettostichprobe 

In der zweiten Phase wurden die Basisgewichte in einem iterativ proportionalen Verfahren so abgeän
dert, dass die aus der Erhebung hochgerechneten Verteilungen der Beschäftigten sowohl in der Unter
gliederung nach den ÖNACE-Zweistellern und den NUTS-1-Regionen (beides auf Ebene der Arbeitsstät
ten) als auch in der Untergliederung nach Branche des Unternehmens und dem Geschlecht mit den aus 
dem Unternehmensregister bekannten Zahlen übereinstimmten. 

2.2.6 Erstellung des Datenkörpers, (weitere) verwendete Rechenmodelle, statistische 
Schätzmethoden 

Für die Erstellung des endgültigen Datenkörpers anhand der Vorgaben von Eurostat wurden jene Merk
male, die nicht direkt erhoben wurden, anhand von Hilfsmerkmalen berechnet. 
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• Das Merkmal Alter wurde auf Basis der Sozialversicherungsnummer als Differenz zwischen dem Ge
burtsjahr und dem Berichtsjahr errechnet. 

• Die Berechnung der Dauer der Zugehörigkeit zum Unternehmen erfolgte anhand des Eintrittsda
tums in das Unternehmen sowie den Angaben zu Unterbrechungen der Beschäftigung. Die Gesamt
dauer entspricht dabei dem Zeitraum zwischen dem Eintritt in das Unternehmen und dem Ende des 
Referenzmonats (31. Oktober 2022) in vollendeten Dienstjahren. Unterbrechungen von über einem 
Jahr (z. B. Karenz) wurden abgezogen. 

• Die Bestimmung des Merkmals Voll- oder Teilzeit erfolgte anhand der Angaben zur gesetzlichen 
oder kollektivvertraglichen Arbeitszeit und der vertraglich vereinbarten Wochenarbeitszeit. Diese 
Merkmale waren auch Basis für die Berechnung des Beschäftigungsausmaß als prozentueller Anteil 
an der Normalarbeitszeit (Vollzeit = 100 %). 

• Bei Berechnung des Urlaubsanspruchs von Teilzeitbeschäftigten wird gemäß den Vorgaben von Eu
rostat das Beschäftigungsausmaß berücksichtigt. Bei einem Beschäftigungsausmaß von beispiels
weise 60 % der Normalarbeitszeit entspricht ein jährlicher Urlaubsanspruch von fünf Wochen damit 
nur noch drei Urlaubswochen. Eine Aliquotierung im Hinblick auf die Dauer der Beschäftigung im 
Berichtsjahr wurde nicht vorgenommen, sodass die Zahl der jährlichen Urlaubstage immer dem ge
samten Urlaubsanspruch für ein Jahr entspricht. 

• Bruttomonatsverdienste, die sich nicht auf einen vollen Monat beziehen, wurden anhand von Infor
mationen zum Unternehmenseintritt bzw. -austritt auf einen ganzen Monat umgerechnet. 

• Die Umrechnung von Jahresverdiensten, die aufgrund von unterjähriger Beschäftigung nicht einem 
vollen Jahr entsprachen, erfolgte anhand der Zahl der Wochen, auf die sich der Bruttojahresver
dienst bezieht (vgl. Punkt 3.2.2.1 Qualität der verwendeten Datenquellen). 

• Zur Form des Beschäftigungsverhältnisses vgl. Punkt 2.1.10 Erhebungs- und Darstellungsmerkmale, 
Maßzahlen; inkl. Definition. 

2.2.7 Sonstige qualitätssichernde Maßnahmen 

Die fortlaufende Verbesserung der Erhebungsinstrumente, insbesondere die benutzer:innenfreundliche 
Gestaltung der Fragebögen und der elektronischen Prüfprogramme sind wichtige Maßnahmen zur Qua
litätssicherung.  

Zudem stand den Unternehmen für Auskünfte eine Hotline zur Verfügung. Zur Betreuung der Respon
dent:innen wurde eine speziell geschulte Fachgruppe eingerichtet. Ein wichtiger Aspekt für die Quali
tätssicherung war die Schulung der Mitarbeiter:innen im Hinblick auf kommunikative und fachliche 
Kompetenz, sodass eine bestmögliche Betreuung der Respondent:innen gewährleistet werden konnte. 
Zur Dokumentation der Feldarbeit wurde zudem eine Datenbank verwendet, in der die Korrespondenz, 
telefonische Kontakte sowie Fristen etc. verzeichnet wurden. 

Als rücklauffördernde Maßnahmen wurden neben den schriftlichen Urgenzen auch Erinnerungsanrufe 
durchgeführt. Diese Kombination an Maßnahmen ermöglichte es, bei hoher Qualität der Daten den 
Rücklauf zu beschleunigen und die Feldphase möglichst kurz zu halten (vgl. Punkt 2.1.7 Erhebungstech
nik/Datenübermittlung). 
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2.3 Publikation (Zugänglichkeit) 

2.3.1 Vorläufige Ergebnisse 

– 

2.3.2 Endgültige Ergebnisse 

• Liefertermin für die Daten an Eurostat: t + 18 Monate. 
Die geprüften und hochgerechneten Daten sind innerhalb eines Zeitraumes von 18 Monaten nach 
Ablauf des Bezugsjahres an Eurostat zu übermitteln. Die Daten für 2022 wurden fristgerecht am 25. 
Juni 2024 übermittelt. 

• Liefertermin für den Qualitätsbericht an Eurostat: t + 24 Monate. 
Die Lieferung des Qualitätsberichts an Eurostat erfolgte fristgerecht im Dezember 2024. 

2.3.3 Revisionen 

– 

2.3.4 Publikationsmedien 

Die Haupt- und Detailergebnisse zur Verdienststrukturerhebung 2022 wurden in unterschiedlichen Me
dien veröffentlicht. Die Ergebnisse für alle Mitgliedstaaten sind darüber hinaus über die Datenbank von 
Eurostat abrufbar. Weitere Artikel zu Spezialthemen sind geplant. 

Statistik Austria: 
• Pressemitteilung: Verdienststrukturerhebung 2022(Link) 
• Website: Hauptergebnisse und weiterführende Links (Link) 
• STATjournal: "Verdienststrukturerhebung – Analysen zur Entwicklung und Verteilung der Löhne und 

Gehälter", Ausgabe 3-2024 (Link) 
• Publikation: "Verdienststrukturerhebung 2022 – Struktur und Verteilung der Verdienste in Öster

reich" (mit detaillierten Ergebnissen und ausführlichen Tabellen) (Link) 
• STATcube: Soziales, Personen-Einkommen, Verdienststrukturerhebung 2022 (Link) 
• Statistisches Jahrbuch Österreichs: Kapitel 09 Einkommen, Verdienste, Tabellen 9.10, 9.11, 9.12 und 

9.13 (Link) 
• Pressemitteilung: Gender Pay Gap 2022 (Link) 
• Website: Gender-Statistik – Einkommen (Link) 
• (geplant) STATjournal: Artikel zu den Themen Gender Pay Gap, Niedriglohnbeschäftigung, Urlaubs

anspruch 

Eurostat: 
• Eurostat-Datenbank: Bevölkerung und soziale Bedingungen, Arbeitsmarkt, Verdienste, Lohn- und 

Gehaltsstrukturerhebung 2022 bzw. Lohn- und Gehaltsstrukturerhebung – Hauptindikatoren (Link) 

https://www.statistik.at/fileadmin/announcement/2024/09/20240911VSE2022.pdf
https://www.statistik.at/statistiken/bevoelkerung-und-soziales/einkommen-und-soziale-lage/verdienststruktur
https://www.statistik.at/fileadmin/pages/335/VSE2022_Einkommen_03_24.pdf
https://www.statistik.at/fileadmin/publications/Verdienststrukturerhebung_2022_barr.pdf
https://www.statistik.at/datenbanken/statcube-statistische-datenbank
https://www.statistik.at/services/tools/services/publikationen/detail/2043
https://www.statistik.at/fileadmin/announcement/2025/03/20250305GenderStatistik2025.pdf
https://www.statistik.at/statistiken/bevoelkerung-und-soziales/gender-statistiken/einkommen
https://ec.europa.eu/eurostat/web/main/data/database
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• Statistics Explained: Earnings statistics (Link) 

Für wissenschaftliche Zwecke sind die Daten der Verdienststrukturerhebung im Austrian Micro Data 
Center (AMDC) nutzbar. 

Falls die Darstellungen der Ergebnisse in den beschriebenen Publikationsmedien nicht ausreichen, kön
nen auch individuelle, kostenpflichtige Sonderauswertungen bestellt werden. 

2.3.5 Behandlung vertraulicher Daten 

Informationen, die Statistik Austria aufgrund einzelner Meldungen zur Kenntnis gelangen, sind gemäß 
dem Statistikgeheimnis (§ 17 Bundesstatistikgesetz 2000) streng vertraulich zu behandeln und finden 
ausschließlich für Zwecke der "amtlichen Statistik" Verwendung. Dies bedeutet, dass eine personenbe
zogene Identifizierung von Meldeeinheiten nur den betreffenden Mitarbeiter:innen zu folgenden Zwe
cken ermöglicht wird:  
• Überprüfung der Erfüllung der Auskunftspflicht 
• Berichtigung bzw. Vervollständigung der Auskünfte 

Nach Abschluss der Befragung wird der Unternehmens- und Personenbezug verschlüsselt, die Initialen 
des Familiennamens und der Vorname sowie die Sozialversicherungsnummer werden gelöscht. Die Zu
sammenführung von Daten aus unterschiedlichen Datenquellen erfolgt mittels eines anonymisierten 
Schlüssels (bPK) (siehe auch Datenschutzinformation für die Verdienststrukturerhebung).  

Eine Verletzung des Statistikgeheimnisses durch ein Organ der Bundesstatistik wird gemäß dem Bundes
statistikgesetz 2000 als Verletzung des Amtsgeheimnisses nach § 310 StGB strafrechtlich verfolgt. 

Gemäß § 19 Bundesstatistikgesetz 2000 sind Statistiken darüber hinaus grundsätzlich in solcher Weise 
zu veröffentlichen, dass ein Rückschluss auf Angaben über bestimmte oder bestimmbare Betroffene 
ausgeschlossen werden kann. Zur Vermeidung von Rückschlüssen auf Angaben bestimmter oder be
stimmbarer Betroffener werden in den Ergebnistabellen Angaben von weniger als drei Meldeeinheiten 
unterdrückt. Aus statistischen Gründen werden zudem Werte, denen Angaben zu weniger als 50 Perso
nen in der Stichprobe zugrunde liegen, nicht ausgewiesen. Werte mit einer Zellenbesetzung von weniger 
als 100 Personen in der Stichprobe wurden in Klammern ausgewiesen, da diese Werte größeren statisti
schen Schwankungen unterliegen können. 

Die von Eurostat veröffentlichten Ergebnisse werden automatisch mit "Confidentiality Flags" versehen. 
Für deren Generierung wird das Softwareprogramm Tau-Argus verwendet.  

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Earnings_statistics&action=statexp-seat&lang=de
https://www.statistik.at/services/tools/services/center-wissenschaft/austrian-micro-data-center-amdc
https://www.statistik.at/services/tools/services/center-wissenschaft/austrian-micro-data-center-amdc
https://www.statistik.at/stddoku/subdokumente/b_veste_2022_datenschutzinformation.pdf
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3 Qualität 

3.1 Relevanz 

Die Ergebnisse der Verdienststrukturerhebung dienen als wichtige Basis zur Analyse des wirtschaftlichen 
und sozialen Zusammenhalts in Österreich und Europa. Die Verdienststrukturerhebung trägt damit den 
Anforderungen infolge der fortschreitenden wirtschaftlichen und politischen Integration der Europäi
schen Union Rechnung und stellt Grundlageninformationen für Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und an
dere institutionelle oder private Nutzer:innen zur Verfügung. Damit erfüllt die Verdienststrukturerhe
bung die europäischen und nationalen Verpflichtungen und eröffnet die Möglichkeit, den Einfluss so
wohl von individuellen als auch arbeitsmarktbezogenen Faktoren auf die Verdienststruktur zu beobach
ten (vgl. Punkt 1.1 Ziel und Zweck, Geschichte).  

Weiters wird die Verdienststrukturerhebung seit dem Berichtsjahr 2006 in der gesamten Europäischen 
Union als einheitliche Datenquelle für die Berechnung des EU-Indikators für geschlechtsspezifische 
Lohnunterschiede (Gender Pay Gap) verwendet. Zudem wird der Anteil der Niedriglohnbeschäftigten 
seit 2006 auf Basis der Verdienststrukturerhebung für alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union be
rechnet. Zu den Niedriglohnbeschäftigten zählt, wer weniger als zwei Drittel des nationalen Medianstun
denlohns verdient (vgl. Punkt 2.1.10 Erhebungs- und Darstellungsmerkmale, Maßzahlen; inkl. Defini
tion). 

3.2 Genauigkeit 

3.2.1 Stichprobenbedingte Effekte, Repräsentativität 

Die Verdienststrukturerhebung 2022 ist repräsentativ für 2,9 Mio. unselbständig Beschäftigte in den er
hobenen Wirtschaftsbereichen bei Unternehmen mit mindestens zehn unselbständig Beschäftigten. 

Der Standardfehler gibt die Streuung der Stichprobenverteilung an und liefert eine Aussage, um wie viel 
der Schätzwert einer Stichprobe vom wahren Wert in der Grundgesamtheit mit 68 % Wahrscheinlichkeit 
höchstens abweicht. Diese Abweichung ist umso geringer, je geringer die Varianz einer Verteilung und je 
größer der Umfang der Stichprobe ist. Will man den Standardfehler nicht absolut, sondern prozentuell 
messen, dann verwendet man den Variationskoeffizienten. 

Tabelle 9 Variationskoeffizienten – in Prozent 

Merkmal 
Bruttomonatsverdienst 

im Berichtsmonat 
(arithmetisches Mittel)  

Bruttostundenverdienst 
im Berichtsmonat  

(arithmetisches Mittel) 

Gesamt 0,27 0,23 

Vollzeit/Teilzeit   

Vollzeit  0,28 0,28 
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Merkmal 
Bruttomonatsverdienst 

im Berichtsmonat 
(arithmetisches Mittel)  

Bruttostundenverdienst 
im Berichtsmonat  

(arithmetisches Mittel) 

Vollzeit – Frauen 0,46 0,46 

Vollzeit – Männer  0,31 0,31 

Teilzeit  0,54 0,37 

Teilzeit – Frauen 0,54 0,37 

Teilzeit – Männer  1,18 0,81 

Wirtschaftstätigkeit (ÖNACE-2008-Abschnitt)  

B Bergbau 2,41 2,31 

C Herstellung von Waren 0,37 0,35 

D Energieversorgung 1,25 1,10 

E Wasserversorgung und Abfallentsorgung 1,01 1,01 

F Bau 0,76 0,66 

G Handel 0,94 0,79 

H Verkehr 0,90 0,89 

I Beherbergung und Gastronomie 0,91 0,45 

J Information und Kommunikation 1,23 1,07 

K Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 1,20 1,00 

L Grundstücks- und Wohnungswesen 1,38 1,17 

M Freiberufliche/technische Dienstleistungen 1,55 1,27 

N Sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen 1,66 1,18 

P Erziehung und Unterricht 1,55 0,93 

Q Gesundheits- und Sozialwesen 0,97 0,69 

R Kunst, Unterhaltung und Erholung 2,29 1,81 

S Sonstige Dienstleistungen 1,01 0,81 

Beruf (ÖISCO-08)  

1 Führungskräfte  1,00 0,95 

2 Akademische Berufe  0,68 0,50 

3 Techniker:innen und gleichrangige nichttechnische Berufe 0,46 0,39 

4 Bürokräfte und verwandte Berufe 0,55 0,40 

5 Dienstleistungsberufe und Verkäufer:innen 0,76 0,43 



 

37 

Merkmal 
Bruttomonatsverdienst 

im Berichtsmonat 
(arithmetisches Mittel)  

Bruttostundenverdienst 
im Berichtsmonat  

(arithmetisches Mittel) 

7 Handwerks- und verwandte Berufe  0,42 0,36 

8 Bediener:innen von Anlagen und Maschinen und Montagebe
rufe 

0,66 0,49 

9 Hilfsarbeitskräfte  0,69 0,36 

Altersklasse   

15–19 Jahre 1,44 1,05 

20–29 Jahre 0,48 0,33 

30–39 Jahre 0,41 0,35 

40–49 Jahre 0,45 0,39 

50–59 Jahre 0,50 0,44 

60 Jahre und älter 1,66 1,18 

Region (NUTS 1)  

1 Ostösterreich 0,51 0,41 

2 Südösterreich 0,53 0,42 

3 Westösterreich 0,40 0,36 

Höchste abgeschlossene Bildung (ISCED 2011)  

ISCED 0–2 0,52 0,38 

ISCED 3–4 0,29 0,22 

ISCED 5–6 0,50 0,40 

ISCED 7–8 0,71 0,60 

Größenklasse des Unternehmens  

10–49 Beschäftigte 0,58 0,44 

50–249 Beschäftigte 0,69 0,60 

250–499 Beschäftigte 0,89 0,77 

500–999 Beschäftigte 0,69 0,52 

1000 und mehr Beschäftigte 0,55 0,43 

Q: STATISTIK AUSTRIA. – Verdienststrukturerhebung. 
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3.2.2 Nicht-stichprobenbedingte Effekte 

3.2.2.1 Qualität der verwendeten Datenquellen 

Primärdaten 
Die Angaben zu den einzelnen Beschäftigten (Primärdaten) kommen in der Regel direkt aus der Lohnab
rechnung der Unternehmen, was eine hohe Datenqualität gewährleistet. Die auskunftspflichtigen Unter
nehmen sind gesetzlich verpflichtet, vollständige und korrekte Angaben zu machen. Zudem erfolgt eine 
Plausibilisierung der Daten. Dies gewährleistet eine sehr genaue und zuverlässige Datenbasis. 

Sekundärdaten 
Betreffend die verwendeten Sekundärdaten ist festzuhalten, dass Statistik Austria laufend technische 
Abgleiche des Unternehmensregisters mit externen administrativen Datenquellen durchführt, um einen 
hohen Grad an Vollständigkeit und Aktualität zu erreichen. Zudem tragen insbesondere auch Informatio
nen aus wirtschaftsstatistischen Erhebungen wesentlich zur Aktualität des Unternehmensregisters bei. 

• Die Sozialversicherungsdaten zu den Beschäftigten stammen aus monatlichen Meldungen an die 
Sozialversicherung, sodass Beschäftigungsverhältnisse taggenau erfasst werden können. Die Be
schäftigtendaten werden mit dem Unternehmensregister verknüpft, um so auch die Unterneh
mensgröße gemessen an der Zahl der unselbständig Beschäftigten genau zu bestimmen. Im Daten
banksystem von Statistik Austria werden vorab bereits Prüfungen vorgenommen, sodass eine gute 
Qualität dieser Daten gewährleistet ist. 

• Bei den Lohnsteuerdaten wurde zur Ermittlung der Bruttojahresverdienste und der jährlichen Son
derzahlungen auf den bereits von der Direktion Volkswirtschaft von Statistik Austria geprüften Da
tenbestand zur österreichischen Lohnsteuerstatistik zurückgegriffen. Damit konnte die höchst mög
liche Datenqualität bei der Berechnung der Bruttojahresverdienste sowie den jährlichen Prämien 
und Zulagen sichergestellt werden. 
Im Unterschied zu den personenbezogenen Lohnsteuerdaten bzw. den Daten zu einzelnen Lohn
steuerfällen (Lohnzetteln), war es für die Verdienststrukturerhebung allerdings notwendig, die Da
ten der Beschäftigungsverhältnisse einer Person im selben Unternehmen zusammenzuführen. Ziel 
dieser speziellen Verknüpfung ist es, im Fall von (z. B. saisonbedingten) Unterbrechungen der Be
schäftigung, die Lohnzettel einzelner Beschäftigter im selben Unternehmen zu identifizieren, um so 
den Bruttojahresverdienst der Person in dem Unternehmen zu eruieren, das im Rahmen der Stich
probenziehung ausgewählt wurde. 

• Zur Bestimmung der Zahl der Wochen, auf die sich der Bruttojahresverdienst bezieht, standen In
formationen über den Unternehmenseintritt bzw. -austritt aus den Sozialversicherungsdaten sowie 
der Bezugszeitraum aus den Lohnsteuerdaten und das Eintrittsdatum aus der Befragung zur Verfü
gung. In 84,7 % der Fälle stimmten die Quellen überein. Bei unterschiedlichen Informationen wurde 
die "gültige" Zahl der Wochen ausgewählt, indem der Monatsverdienst aus den Primärdaten mit 
den aus den Sekundärdaten errechneten Monatsverdiensten verglichen wurde. Die Angabe mit der 
kleineren Differenz wurde als "gültig" erachtet. In 0,6 % der Fälle lieferten die Quellen keine plau
sible Information, sodass die Zahl der Wochen anhand des Bruttomonatsverdienstes und des Jah
resverdienstes berechnet wurde. 
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Die Zahl der Wochen diente dazu, Jahresverdienste, die sich nicht auf ein volles Jahr beziehen, auf 
ein ganzes Jahr umzurechnen.  

Tabelle 10 Datenquellen: Zahl der Wochen im Berichtsjahr 

Quelle Anzahl in % 

Gesamt 212 314 100,0 

Datenquellen stimmen überein 179 774 84,7 

Sozialversicherungsdaten 12 430 5,9 

Lohnsteuerdaten 17 250 8,1 

Eintrittsdatum 1 487 0,7 

Berechnung 1 373 0,6 

Q: STATISTIK AUSTRIA. – Verdienststrukturerhebung. 

• Die Daten aus dem Bildungsstandregister basieren auf Daten der Volkszählung 2001, die laufend 
durch Meldungen der Schulen, Universitäten und anderen Bildungseinrichtungen aktualisiert und 
ergänzt werden. Informationen zur höchsten abgeschlossenen Bildung nicht-österreichischer 
Staatsangehöriger können nur erfasst werden, wenn die Ausbildung in Österreich abgeschlossen 
oder nostrifiziert wurde, Informationen des Arbeitsmarktservice (AMS) zur Verfügung stehen oder 
ein akademischer Abschluss im Zentralen Melderegister (ZMR) verzeichnet ist (siehe Punkt 2.2.4 Im
putation). 

3.2.2.2 Abdeckung (Fehlklassifikationen, Unter-/Übererfassung) 

Die Frage der Unter- bzw. Übererfassung ist in engem Konnex zur Qualität des Unternehmensregisters 
von Statistik Austria bzw. der Sozialversicherungsdaten zu sehen. 

Übererfassung 
Um Abdeckungsfehler auf Ebene der Beschäftigten zu vermeiden, wurden aus den Sozialversicherungs-
daten nur unselbständig Beschäftigte jener Qualifikationen übernommen, die den Definitionen der Ver
dienststrukturstatistik entsprechen. Innerhalb der aktiven Unternehmen kam es auf Beschäftigtenebene 
dennoch zu einer geringen Übererfassung von 0,5 % der Beschäftigten in der Stichprobe.  

Rund die Hälfte dieser Übererfassung betraf Beschäftigte, die nicht bzw. nicht mehr im Unternehmen 
tätig waren. Die andere Hälfte entfiel auf Beschäftigte, die im Referenzmonat keine Bezüge aus unselb
ständiger Erwerbstätigkeit vom Unternehmen erhielten. Ursachen für die Übererfassung sind zum einen 
fehlerhafte Beziehungen zwischen Unternehmensregister und Sozialversicherungsdaten infolge zuneh
mend komplexerer Unternehmensstrukturen, die in manchen Fällen eine genaue Zuordnung der Be
schäftigten zum Unternehmen erschweren. Zum anderen waren in den Sozialversicherungsdaten Perso
nen als Beschäftigte geführt, die sich bereits in Karenz befanden, den Präsenz- bzw. Zivildienst absolvier
ten, an einer Maßnahme im Rahmen der Arbeitsmarktförderung teilnahmen, die 
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sozialversicherungsrechtlich als unselbständig Beschäftigte gelten, arbeitsrechtlich aber selbständig sind 
oder bereits aus dem Unternehmen ausgeschieden waren. 

Untererfassung 
Erhebungseinheiten des Wirtschaftsabschnitts O "Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversiche
rung" waren nicht Teil der Grundgesamtheit, wodurch auch örtliche Einheiten, deren übergeordnete 
Einheit im Unternehmensregister dem Abschnitt O zugeordnet war, nicht erfasst werden konnten. Laut 
Unternehmensregister kam es dadurch zu einer Untererfassung von 8,6 % der Beschäftigten. 

Gemäß dem Beschäftigtenschätzmodell des Unternehmensregisters8 betrifft die Untererfassung haupt
sächlich den Dienstleistungsbereich und hier vor allem die Abschnitte P "Erziehungs- und Unterrichtswe
sen" (–45 %), R "Kunst, Unterhaltung und Erholung" (–32 %), Q "Gesundheits- und Sozialwesen" (–23 %) 
und E "Wasserversorgung und Abfallentsorgung" (–23 %). Dies kann sowohl zu einer Über- als auch zu 
einer Unterschätzung der Verdienste in diesen Bereichen führen (vgl. Punkt 2.1.1 Gegenstand der Statis
tik). 

3.2.2.3 Antwortausfall (Unit-Non-Response, Item-Non-Response) 

Die Meldung zur Verdienststrukturerhebung ist in Österreich gesetzlich verpflichtend (vgl. Punkt 2.1.9 
Teilnahme an der Erhebung). Zur Vermeidung von Unit-Non-Response wurde darüber hinaus eine Reihe 
von rücklauffördernden Maßnahmen ergriffen (vgl. Punkt 2.1.7 Erhebungstechnik).  

Tabelle 11 Unit Response und Unit-Non-Response 

Stichprobe /  
Response 

Unternehmen  
absolut 

Unternehmen  
in % 

Auswahlmasse  11 536 100 

neutrale Meldeausfälle 84 0,7 

Bruttostichprobe 11 452 99,3 

sonstige Meldeausfälle 175 1,5 

Nettostichprobe 11 277 97,8 

Q: STATISTIK AUSTRIA. – Verdienststrukturerhebung. 

Dank dieser Maßnahmen betrug die Unit-Response-Quote insgesamt 97,8 %. Der Unit-Non-Response 
von 1,5 % (175 Unternehmen) bezieht sich auf Unternehmen, die ihrer Meldepflicht nicht nachgekom
men sind. Neutrale Meldeausfälle (84 Unternehmen), dies sind Unternehmen die zum Zeitpunkt der 

                                                           

8 Die Zuteilung der Beschäftigten auf Ebene der örtlichen Einheit erfolgt anhand eines Aufteilungsschlüssels. Die
sem Aufteilungsschlüssel liegt ein Schätzmodell zugrunde, nach dem die Zahl der Beschäftigten im Unternehmen 
auf die örtlichen Einheiten aufgeteilt wird. 
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Erhebung nicht mehr aktiv waren, machten rund 0,7 % aus. Verringert man die Anzahl der meldepflichti
gen Unternehmen um die neutralen Meldeausfälle, dann lag die Response-Quote bei 98,5 %. 

Tabelle 12 Response-Quote – in Prozent 

ÖNACE 2008 
Größe des Unternehmens nach Beschäftigtengrößenklassen 

10–19 20–49 50–99 100–249 250–499 500–999 1 000+ Gesamt 

Gesamt 96,0 97,8 98,8 99,6 99,8 99,4 100,0 97,8 

B 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 . . 100,0 

C 96,7 98,3 99,7 99,8 100,0 99,2 100,0 98,7 

D 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

E 98,6 99,2 100,0 100,0 100,0 100,0 . 99,1 

F 93,9 97,3 98,5 100,0 100,0 100,0 100,0 96,7 

G 97,2 97,8 98,8 100,0 100,0 100,0 100,0 98,1 

H 88,8 95,9 99,1 100,0 97,1 90,9 100,0 94,4 

I 91,9 95,6 95,3 98,9 100,0 100,0 100,0 94,5 

J 98,5 99,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,3 

K 98,1 100,0 98,5 100,0 100,0 100,0 100,0 99,3 

L 93,7 99,2 98,2 100,0 100,0 100,0 . 97,1 

M 99,4 98,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,3 

N 92,7 94,5 93,3 93,3 100,0 100,0 100,0 95,9 

P 98,6 98,9 97,8 97,2 100,0 100,0 100,0 98,7 

Q 96,8 100,0 96,8 100,0 100,0 100,0 100,0 98,8 

R 97,7 97,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 98,3 

S 97,0 98,7 100,0 98,2 100,0 100,0 100,0 98,2 

Q: STATISTIK AUSTRIA. – Verdienststrukturerhebung. 

Was den Item-Non-Response betrifft, so wurden die fehlenden oder unplausiblen Angaben aus der Be
fragung entweder anhand logischer Abhängigkeiten berichtigt oder durch Rückfragen bei den Respon
dent:innen eruiert. Fehlende Daten aus administrativen Quellen wurden hingegen mittels Imputations
verfahren vervollständigt. Bezüglich der Imputation von Item-Non-Response wird daher auf die entspre
chenden Ausführungen unter Punkt 2.2.4 Imputation verwiesen. 

3.2.2.4 Messfehler (Erfassungsfehler) 

Um Messfehlern vorzubeugen, die ihre Ursache im Erhebungsinstrumentarium haben, wurde im Rah
men der Primärerhebung der bereits getestete und erfolgreich eingesetzte Fragebogen in einer leicht 
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adaptierten Form verwendet. Zur Erklärung von Begriffen wurden zudem umfangreiche Erläuterungen 
zu den einzelnen Positionen des Fragebogens zur Verfügung gestellt. In den Webfragebogen waren so
wohl Hilfetexte als auch Plausibilitätsprüfungen zu den einzelnen Erhebungsmerkmalen eingebaut. Inte
grierte Wirtschafts- und Berufsklassifikationen ermöglichten zudem die automatische Übernahme von 
ÖNACE-Codes und Berufsbezeichnungen. Für Auskünfte stand den Unternehmen ferner eine Hotline zur 
Verfügung (vgl. Punkt 2.2.7 Sonstige qualitätssichernde Maßnahmen).  

Messfehler, die sich aus Unterschieden zwischen der Definition der Erhebungsmerkmale und der Defini
tion in den Verwaltungsquellen ergeben, bestehen seit dem Berichtsjahr 2006 nicht mehr. Gemäß der 
Verordnung (EG) Nr. 1738/2005 sind die Bruttojahresverdienste ab 2006 inklusive aller nicht standard
mäßigen Zahlungen, d. h. auch inklusive Abfertigungen und Sachleistungen, anzugeben. Das Merkmal 
Bruttojahresverdienste gemäß EU-Verordnung entspricht damit der Definition der Bruttobezüge gemäß 
§ 25 EStG (ohne § 26 EStG und ohne Familienbeihilfe bzw. Pflegegeld) aus den Lohnsteuerdaten. Glei
ches gilt für die jährlichen Sonderzahlungen, die ebenfalls inklusive allfälliger Abfertigungen anzugeben 
sind. 

3.2.2.5 Aufarbeitungsfehler 

Eingabefehler im Zuge der Aufarbeitung wurden einerseits durch doppelte manuelle Erfassung der Pa
pierfragebögen und andererseits durch die elektronische Übernahme der Webfragebögen weitgehend 
vermieden.  

Zur Erkennung möglicher Aufarbeitungsfehler durch die Mitarbeiter:innen in der Fachgruppe wurden 
die Mikrodaten nach der Korrektur der Befragungsdaten ein zweites Mal der Prüfung auf Plausibilitäts
fehler unterzogen (vgl. Punkt 2.2.3 Plausibilitätsprüfung). Weiters wurden die Mitarbeiter:innen laufend 
geschult und Aufarbeitungsprobleme im Team besprochen, um mögliche Bearbeitungsfehler zu mini
mieren. 

3.2.2.6 Modellbedingte Effekte 

– 

3.3 Aktualität und Rechtzeitigkeit 

Die geprüften und hochgerechneten Daten sind innerhalb eines Zeitraumes von 18 Monaten nach Ab
lauf des Bezugsjahres an Eurostat zu übermitteln.  

Der Qualitätsbericht wurde fristgerecht bis Ende Dezember 2024 an Eurostat übermittelt (vgl. Punkt 
2.3.2 Endgültige Ergebnisse). 
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3.4 Vergleichbarkeit 

3.4.1 Zeitliche Vergleichbarkeit 

Die Änderungen von Definitionen zwischen den Erhebungen sind überwiegend auf Änderungen der 
Rechtsakte bzw. der Klassifikationen (ÖNACE, ÖISCO, ISCED) oder anderen EU-Vorgaben zurückzuführen 
(vgl. Punkt 1.1 Ziel und Zweck, Geschichte). Zur zeitlichen Vergleichbarkeit der Erhebungen 2006, 2010, 
2014, 2018 und 2022 sind daher im Wesentlichen folgende Unterschiede anzuführen:  

• Im Berichtsjahr 2006 erfolgte die Berechnung der Dauer der Zugehörigkeit zum Unternehmen ge
mäß EU-Vorgaben ohne Abzug von Unterbrechungen. 2002 und ab 2010 wurden Unterbrechungen 
der Beschäftigung von über einem Jahr von der Dauer der Unternehmenszugehörigkeit abgezogen. 
Es ergeben sich dadurch aber keine wesentlichen Unterschiede, da sich die Angaben nur auf die 
Dauer der Zugehörigkeit zum betreffenden Unternehmen und nicht auf die gesamte Lebensarbeits
zeit beziehen. 

Tabelle 13 Durchschnittliche Dauer der Zugehörigkeit zum Unternehmen – in Jahren 

Jahr Gesamt Frauen Männer 

2002 8,2 6,2 9,4 

2006 8,0 6,3 9,0 

2010 8,0 6,5 9,1 

2014 8,0 6,7 8,9 

2018 7,8 6,8 8,6 

2022 7,5 6,6 8,1 

Q: STATISTIK AUSTRIA. – Verdienststrukturerhebung. 

• 2010 wurde die Verdienststrukturerhebung erstmals auf Grundlage der revidierten Wirtschafts
zweigklassifikation ÖNACE 2008, welche die ÖNACE 2003 abgelöst hat, erstellt. Gleichzeitig wurde 
auch die Internationale Standardklassifikation für Berufe von der Version ÖISCO-88 auf die nunmehr 
geltende ÖISCO-08 umgestellt. Die Ergebnisse der Verdienststrukturerhebung ab 2010 sind daher 
nur bedingt mit den davorliegenden Erhebungen vergleichbar. Insbesondere ein detaillierter Zeit
vergleich nach Branche und Beruf ist aufgrund der Umstellung der Klassifikation der Wirtschafts
zweige (ÖNACE) und der Internationalen Standardklassifikation für Berufe (ÖISCO) nicht möglich. 

• 2014 wurde die Internationale Standardklassifikation für das Bildungswesen (ISCED) von der Version 
ISCED-97 auf ISCED-2011 umgestellt. Ein direkter Zeitvergleich auf europäischer Ebene ist daher nur 
eingeschränkt möglich. Auf nationaler Ebene wurde die bestehende Gliederung beibehalten, sodass 
in den nationalen Publikationen ein Vergleich zwischen den Berichtsjahren ohne Einschränkungen 
möglich ist. 
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• 2010 haben sich die Angaben zur höchsten abgeschlossenen Bildung in der nationalen Darstellung 
aber insofern geändert, als in den Bildungsstatistiken seit 2008 die Meisterausbildung zu den be
rufsbildenden mittleren Schulen gezählt wird. Davor orientierte sich die Zuordnung an der Internati
onen Standardklassifikation für das Bildungswesen (ISCED-97), wonach die Meisterausbildung ge
meinsam mit Kollegs und Akademien dem Tertiärbereich (ISCED 5b) angehören. Für den Vergleich 
der Ergebnisse wurden in den Print-Publikationen zur Verdienststrukturerhebung ab 2010 auch die 
Ergebnisse für 2006 gemäß der neuen Darstellung ausgewiesen. 

• Nicht berücksichtigt wird generell der Unterschied bezüglich der Zahl der Arbeitstage im Referenz
monat. Aufgrund der unterschiedlichen Verteilung von Wochenenden und Feiertagen hatte der Ok
tober 2006 21 Arbeitstage, im Oktober 2010 waren es 20 Arbeitstage, im Oktober 2014 23 Arbeits
tage und im Oktober 2018 22 Arbeitstage. Im Jahr 2022 hatte der Oktober abermals 20 Arbeitstage, 
wie schon im Jahr 2010. Ein direkter Vergleich der Bruttomonatsverdienste ist daher nur bedingt 
möglich, da insbesondere bei Beschäftigten mit einer stundengenauen Abrechnung, wie bei Arbei
ter:innen, Abweichungen aufgrund der unterschiedlichen Anzahl an Arbeitsstunden auftreten kön
nen. Zuverlässige zeitliche Vergleiche sind jedoch insbesondere auf Basis der Bruttostundenver
dienste möglich. 

3.4.2 Internationale und regionale Vergleichbarkeit 

Um die Vergleichbarkeit zwischen den EU-Mitgliedstaaten zu gewährleisten, werden von Eurostat, ne
ben den konkreten Definitionen der Merkmale in der Verordnung (EG) Nr. 1738/2005, für jedes Be
richtsjahr zusätzlich Empfehlungen zur Implementation der Verdienststrukturerhebung (Implementing 
Arrangements) herausgegeben. Dies fördert die Anwendung harmonisierter Methoden und gewährleis
tet damit ein hohes Maß an internationaler Vergleichbarkeit.  

Unterschiede zu den national publizierten Daten ergeben sich jedoch daraus, dass von Eurostat in der 
Regel alle Verdienste inklusive Mehr- und Überstunden gemessen am arithmetischen Mittel für alle un
selbständig Beschäftigten (inkl. Lehrlinge) ausgewiesen werden. Monats- und Jahresverdienste werden 
im europäischen Vergleich zudem in Vollzeiteinheiten angegeben. Personen, die weniger als 30 Wochen 
im Jahr beschäftigt waren, werden von Eurostat bei der Darstellung der Jahresverdienste generell nicht 
berücksichtigt.  

Bei der Interpretation der Ergebnisse ist zudem zu beachten, dass der Vergleich zwischen Österreich und 
den anderen EU-Mitgliedstaaten aufgrund der Untererfassung in den Abschnitten P und Q sowie E und R 
der ÖNACE 2008 eingeschränkt ist. Erhebungseinheiten des Abschnitts O "Öffentliche Verwaltung, Ver
teidigung; Sozialversicherung" waren nicht Teil der Grundgesamtheit, sodass Arbeitsstätten, deren Un
ternehmen im Unternehmensregister dem Abschnitt O zugeordnet waren, nicht erfasst werden konnten 
(vgl. Punkt 3.2.2.2 Abdeckung/Untererfassung). Insbesondere in den Abschnitten P "Erziehung und Un
terricht", Q "Gesundheits- und Sozialwesen" sowie E "Wasserversorgung und Abfallentsorgung" war der 
Anteil der Beschäftigten auch deutlich geringer als im EU-Durchschnitt.  

Die Herausnahme des Abschnitts O aus dem Erhebungsbereich betrifft aber auch die Ergebnisse für be
stimmte Berufsgruppen wie Lehrkräfte (ÖISCO 23), Ärzt:innen (ÖISCO 22, Untergruppe 221), Assistenz
berufe im Gesundheitswesen (ÖISCO 32) und Betreuungsberufe (ÖISCO 53). Ein Vergleich der 
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betroffenen Wirtschaftsabschnitte bzw. Berufsgruppen mit den Ergebnissen von EU-Mitgliedstaaten, 
welche die Öffentliche Verwaltung und/oder deren Arbeitsstätten einbezogen haben, ist daher nur ein
geschränkt möglich. 

Ein Vergleich zeigt, dass 2022 in 23 von 27 Mitgliedstaaten der Abschnitt O trotz der Ausnahme in den 
europäischen Rechtsgrundlagen erhoben wird. Nicht erfasst wird der Abschnitt O, neben Österreich, 
auch in Belgien, Griechenland und Portugal. 

Abbildung 1 Beschäftigte nach Wirtschaftstätigkeit (ÖNACE 2008) in Österreich und der EU 2022 –  
in Prozent 

Q: Eurostat, Lohn- und Gehaltsstrukturerhebung 2022. – Abfrage vom 04.03.2025 (Datenstand: 12.02.2025). 
– Grafik: STATISTIK AUSTRIA. 

3.4.3 Vergleichbarkeit nach anderen Kriterien 

– 

3.5 Kohärenz 

Für die Prüfung der Kohärenz bieten sich der Allgemeinen Einkommensbericht, EU-SILC sowie die struk
turelle Unternehmensstatistik an. 

Übereinstimmung mit der strukturellen Unternehmensstatistik besteht dahingehend, dass die Leis
tungs- und Strukturstatistik (LSE) ebenfalls als Unternehmenserhebung durchgeführt wird. Der wich
tigste Unterschied beim Vergleich liegt allerdings darin, dass die LSE einen kleineren Teil der Wirtschafts
bereiche (B bis J, L bis N, P bis R sowie Abteilungen K66, S95 und S96 der ÖNACE 2008) abdeckt und nur 
Summenmeldungen (Jahressummen) zu den Bruttolöhnen und -gehältern für Unternehmen und keine 
Angaben zu einzelnen Beschäftigten enthält. Für Unternehmen, welche nicht primärstatistisch erhoben 
werden, werden die Bruttolöhne und -gehälter aus den Lohnzetteldaten oder aus der Konjunkturstatis
tik im Produzierenden Bereich berechnet. 

Der Allgemeine Einkommensbericht (AEB), der von Statistik Austria im Auftrag des Rechnungshofes im 
Abstand von zwei Jahren erstellt wird, enthält hingegen Daten zu unselbständig Beschäftigten in allen 
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Wirtschaftsabschnitten. Anders als bei der Verdienststrukturerhebung werden zudem Unternehmen mit 
weniger als zehn unselbständig Beschäftigte erfasst. Der AEB enthält weiters Daten zu allen im Berichts
jahr beschäftigten Personen, während sich die Verdienststrukturerhebung auf jene Beschäftigten be
schränkt, die zum Stichtag 31.10.2022 in einem auf-rechten Beschäftigungsverhältnis mit dem Unter
nehmen standen und von diesem ein Arbeitsentgelt erhielten (Ferialpraktikant:innen oder Sommer- und 
Wintersaisonniers sind in der Verdienststrukturerhebung nicht erfasst). 

Tabelle 14 Vergleich der durchschnittlichen Bruttojahresverdienste Allgemeiner Einkommensbericht 
und Verdienststrukturerhebung – in Euro 

ÖNACE 2008 

Bruttojahresverdienste aller unselbständig 
Beschäftigten 

Bruttojahresverdienste der ganzjährig 
Vollzeitbeschäftigten9 

AEB VSE AEB VSE 

Gesamt 36 216 40 331 55 418 56 260 

B 58 936 54 143 70 447 64 217 

C 47 256 48 877 57 465 56 954 

D 66 227 67 914 77 300 76 906 

E 40 234 40 835 49 457 48 586 

F 36 594 40 699 48 518 51 105 

G 33 098 35 569 50 604 51 454 

H 38 492 40 087 50 884 50 568 

I 16 338 19 859 33 057 33 800 

J 54 573 58 858 73 773 75 391 

K 62 727 62 673 82 344 80 157 

L 37 764 44 724 60 721 64 658 

M 44 178 53 827 70 718 76 928 

N 23 468 26 264 41 955 41 351 

P 30 916 31 583 60 642 56 850 

Q 31 124 33 504 52 710 53 007 

R 27 014 32 024 53 772 55 344 

S 29 556 35 616 49 492 52 228 

Q: STATISTIK AUSTRIA. – Allgemeiner Einkommensbericht (AEB), Verdienststrukturerhebung (VSE). 

                                                           

9 Für die Berechnung der Bruttojahresverdienste wird bei Berücksichtigung der Ganzjährigkeit analog zur Methodik 
des Allgemeinen Einkommensberichts die Personengruppe auf jene Beschäftigten eingeschränkt, die im Jahr 2022 
mehr als 360 Tage beschäftigt waren. 
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Insgesamt lagen die Bruttojahresverdienste in der Verdienststrukturerhebung im Durchschnitt um 
11,4 % über den Ergebnissen des AEB. Eingeschränkt auf ganzjährig Vollzeitbeschäftigte lagen die Ver
dienste in der Verdienststrukturerhebung um 1,5 % über jenen des AEB. In beiden Fällen weichen ein
zelne Wirtschaftsabschnitte stärker ab. 

Den Informationen des AEB zu den unselbständig Beschäftigten liegen mit den Lohnsteuerdaten, den 
Versicherungsdaten des Dachverbandes der Sozialversicherungsträger und den Daten des Mikrozensus 
drei Datenquellen zugrunde. Die Angaben beziehen sich auf Jahresverdienste. Zudem stehen Daten für 
Vollzeit- oder Teilzeitbeschäftigte zur Verfügung, wobei sich die Abgrenzung von Vollzeit und Teilzeit auf 
die Lohnsteuerdaten bezieht und damit nicht mit der Verdienststrukturerhebung vergleichbar ist.  

Das Konzept des Einkommensberichts ist zudem auf Personen ausgerichtet, sodass Einkommen einer 
Person in unterschiedlichen Unternehmen zusammengefasst werden, während die Verdienststrukturer
hebung nur Beschäftigungsverhältnisse in einem (ausgewählten) Unternehmen erfasst. Gemäß dem Per
sonenkonzept im AEB werden – falls zutreffend – zudem Pensionseinkommen und Einkommen aus un
selbständiger Beschäftigung addiert. Personen gelten dann als unselbständig Beschäftigte, wenn das 
Einkommen aus unselbständiger Tätigkeit höher ist als die Pension.  

EU-SILC, die Statistik über Einkommen und Lebensbedingungen von Privathaushalten, enthält ebenfalls 
Einkommen aus unselbständiger Tätigkeit. Die Auswertungen beziehen sich aber vorwiegend auf das 
verfügbare Haushaltseinkommen, während die Verdienststrukturerhebung als Unternehmenserhebung 
rein auf einzelne Beschäftigungsverhältnisse abstellt und über keine Informationen über den Haushalts
zusammenhang verfügt. 

Die Verordnung (EG) Nr. 698/2006 sieht einen Vergleich der Bruttojahresverdienste mit der Variable 
"Löhne und Gehälter" pro Arbeitnehmer (D11) aus dem System der Volkswirtschaftlichen Gesamtrech
nungen (VGR) vor. Der Vergleich ist jedoch nur bedingt möglich. Insgesamt zeigt sich eine Abweichung 
der Bruttojahresverdienste von –6 %.  

Hauptgründe für die Unterschiede sind: 
• Statistische Einheiten in den VGR-Daten sind Betriebe und nicht Unternehmen/Arbeitsstätten. 
• Der Erfassungsbereich der VGR-Daten erstreckt sich auch auf Unternehmen mit weniger als zehn 

Beschäftigten. 
• In den VGR-Daten werden auch Einheiten berücksichtigt, deren Unternehmen dem Abschnitt O zu

zurechnen sind. Dies spielt insbesondere in den ÖNACE-Abschnitten P und Q sowie E und R eine 
Rolle. 

• Um die Vollständigkeit der VGR-Daten zu gewährleisten, werden Zuschätzungen vorgenommen, 
wobei für die Bruttolöhne und -gehälter die unversteuerten Trinkgelder, insbesondere für den Ab
schnitt I (Beherbergung und Gastronomie) sowie die Klassen 49.32 (Betrieb von Taxis) und 96.02 
(Friseur- und Kosmetiksalons, Fußpflege) der ÖNACE 2008, relevant sind. 
Weitere Zuschätzungen betreffen die Taggelder für Geschäftsreisen. Neben den versteuerbaren Tei
len der Taggelder (verbucht in den Sachlöhnen) werden seit der Benchmarkrevision 2024 auch die 
nicht zu versteuernden Teile der Taggelder für Geschäftsreisen dazugeschätzt. 
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• Die Zahl der Arbeitnehmer:innen (Beschäftigungsverhältnisse) in den VGR-Daten entspricht einem 
Jahresdurchschnitt. Die Verdienststrukturerhebung enthält hingegen nur Angaben zu Beschäfti
gungsverhältnissen im Referenzmonat Oktober. Dadurch ergeben sich saisonale Unterschiede, die 
durch die Wahl des Referenzmonats bedingt sind. 

Tabelle 15 Vergleich der Löhne und Gehälter pro Arbeitnehmer:in in der Volkswirtschaftlichen Gesam
trechnung und der Bruttojahresverdienste in der Verdienststrukturerhebung 

ÖNACE 2008 
VGR: D11/AN  

Löhne und Gehälter  
in Euro 

VSE: B41  
Bruttojahreseinkommen  

in Euro 

Abweichung  
in % 

Gesamt 42 820 40 331 -6 

B 56 004 54 143 -3 

C 52 122 48 877 -6 

D 69 280 67 914 -2 

E 45 224 40 835 -10 

F 45 028 40 699 -10 

G 36 637 35 569 -3 

H 43 303 40 087 -7 

I 29 995 19 859 -34 

J 62 570 58 858 -6 

K 62 574 62 673 0,2 

L 35 949 44 724 24 

M 50 369 53 827 7 

N 32 032 26 264 -18 

P 42 105 31 583 -25 

Q 38 535 33 504 -13 

R 34 527 32 024 -7 

S 31 762 35 616 12 

Q: STATISTIK AUSTRIA. – Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung (VGR), Verdienststrukturerhebung (VSE). 
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4 Ausblick 

Mit der Änderung der LMB-Statistiken (Labour market statistics based on businesses)10 ergeben sich 
wesentliche Änderungen für die Verdienststrukturerhebung. Ziel ist es, die europäischen Rechtsgrundla
gen (Verordnungen (EG) Nr. 530/1999, 1916/2000 und 698/2006) stärker zu vereinheitlichen.  

Die Rahmenverordnung sieht für die Verdienststrukturerhebung folgende Änderungen vor: 
• Erweiterung des Erhebungsbereichs auf den ÖNACE-Abschnitt O "Öffentliche Verwaltung, Verteidi

gung; Sozialversicherung" 
• Ausweitung auf Unternehmen mit weniger als zehn Beschäftigten 
• Aktualisierung der Konzepte und Definitionen 
• Verkürzung der Lieferfrist von t+18 auf t+16 Monate 
• Verkürzung der Lieferfrist für die Qualitätsberichte von t+24 auf t+22 Monate 
• Vereinheitlichung und Ausweitung der Qualitätsberichterstattung 

Das Europäische Parlament hat den Entwurf für die LMB-Rahmenverordnung im April 2024 angenom
men. Im August 2024 fand eine Konsultation der Mitgliedstaaten zum Entwurf des Europäischen Parla
ments durch den Rat statt. Die Trilog-Verhandlungen zwischen Rat, Parlament und Kommission wurden 
am 21. November 2024 gestartet und konnten in der Sitzung vom 18. Dezember 2024 abgeschlossen 
werden. Die Rahmenverordnung soll mit Ende März 2025 in Kraft treten. 

Der Entwurf der Durchführungsverordnung wurde bereits in der Labour Market Statistics Working 
Group (LAMAS) im Oktober 2023 diskutiert und stand in der Sitzung im Oktober 2024 nochmals zur De
batte. Eurostat wird eine überarbeitete Fassung vorlegen und den Text an die endgültige Fassung der 
Rahmenverordnung angleichen. Aufgrund der späteren Verabschiedung der Rahmenverordnung wurde 
die Frist für den Erlass der Durchführungsverordnung für die Verdienststrukturerhebung bis zum 1. Sep
tember 2025 verlängert. 

Für die Implementierung im Rahmen der Verdienststrukturerhebung 2026 bedarf es einer Änderung der 
nationalen Rechtsgrundlage.  

                                                           

10 Dazu zählen auch die Arbeitskostenerhebung, der Arbeitskostenindex und die Offene-Stellen-Erhebung, über die 
im Fachbeirat Arbeitsmarktstatistik berichtet wird. 
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5 Glossar 

Siehe Punkt 2.1.10 Erhebungs- und Darstellungsmerkmale, Maßzahlen; inkl. Definition. 

6 Abkürzungsverzeichnis 

AEB  Allgemeiner Einkommensbericht (gemäß Bezügebegrenzungsgesetz) 
AMS  Arbeitsmarkservice 
bPK  bereichsspezifisches Personenkennzeichen 
EG  Europäische Gemeinschaft 
EU  Europäische Union 
EU-SILC Gemeinschaftsstatistik über Einkommen und Lebensbedingungen 

(Community Statistics on Income and Living Conditions) 
Eurostat Statistisches Amt der Europäischen Union 
ISCO Internationale Standardklassifikation für Berufe 

(International Standard Classification of Occupations) 
ISCED Internationale Standardklassifikation für Bildung 

(International Standard Classification of Education) 
LAMAS Labour Market Statistics Working Group 
LSE Leistungs- und Strukturstatistik  
NUTS  Systematik der Gebietseinheiten 

(Nomenclature des unités territoriales statistiques) 
OECD  Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
ÖNACE  Österreichische Version der Statistischen Systematik der Wirtschaftszweige in der

 Europäischen Gemeinschaft (Nomenclature génerale des activités économiques 
 dans les Communautés Europénnes) 

UNO  Organisation der Vereinten Nationen 
VGR  Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen 
VSE Verdienststrukturerhebung 
ZMR  Zentrales Melderegister 
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7 Hinweis auf ergänzende Dokumentationen/Publikationen 

Siehe die Standard-Dokumentationen zur 

• Verdienststrukturerhebung 2018 
• Verdienststrukturerhebung 2014 
• Verdienststrukturerhebung 2010 
• Verdienststrukturerhebung 2006 
• Verdienststrukturerhebung 2002 

sowie 

Geisberger, Tamara / Hoser, Bernhard (2024): "Verdienststrukturerhebung – Analysen zur Entwicklung 
und Verteilung der Löhne und Gehälter" in: STATjournal (Statistik Austria) 3-2024, S. 43–56. (Link) 

Geisberger, Tamara / Hoser, Bernhard (2024): "Verdienststrukturerhebung 2022 – Struktur und Vertei
lung der Verdienste in Österreich", Hrsg.: Statistik Austria. (Link) 

Geisberger, Tamara (Wien 2021): "Verdienststrukturerhebung 2018 – Struktur und Verteilung der Ver
dienste in Österreich", Hrsg.: Statistik Austria: Verlag Österreich GmbH. (Link) 

Geisberger, Tamara (Wien 2021): "Entwicklung und Struktur des Niedriglohnbereichs in Österreich und 
in der EU", in: Statistische Nachrichten (Statistik Austria) 9/2021, S. 680–698. (Link) 

Geisberger, Tamara / Glaser, Thomas (Wien 2021): "Gender Pay Gap – Analysen zum geschlechtsspezifi
schen Lohnunterschied", in: Statistische Nachrichten (Statistik Austria) 6/2021, S. 434–447. (Link) 

Geisberger, Tamara (Wien 2020): "Verdienststrukturerhebung 2018 – Entwicklung und Verteilung der 
Löhne und Gehälter", in Statistische Nachrichten (Statistik Austria) 11/2020, S. 803–816. (Link) 

Geisberger, Tamara (Wien 2017): "Verdienststrukturerhebung 2014 – Struktur und Verteilung der Ver
dienste in Österreich", Hrsg.: Statistik Austria: Verlag Österreich GmbH. (Link) 

Geisberger, Tamara (Wien 2017): "Niedriglohnbeschäftigung in Österreich 2014: geringe Dynamik – ver
festigte Strukturen", in: Statistische Nachrichten (Statistik Austria) 11/2017, S. 924–939. (Link) 
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8 Anlagen 

Folgende Sub-Dokumente sind in dieser Standard-Dokumentation verlinkt: 

• Fragebogen und Erläuterungen 
• Datenschutzinformation 

https://www.statistik.at/stddoku/subdokumente/b_veste_2022_fragebogen.pdf
https://www.statistik.at/stddoku/subdokumente/b_veste_2022_fragebogenerlaeuterungen.pdf
https://www.statistik.at/stddoku/subdokumente/b_veste_2022_datenschutzinformation.pdf
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